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Nr. 239 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(2. Session der 17. Gesetzgebungsperiode) 

 
Vorlage der Landesregierung  

Gesetz vom ............................................... , mit dem das Salzburger Bautechnikgesetz 2015, 
das Baupolizeigesetz 1997 und das Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 geändert 
werden 

Der Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 
Änderung des Salzburger Bautechnikgesetzes 2015 

Das Salzburger Bautechnikgesetz 2015, LGBl Nr 1/2016, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl 
Nr 62/2021, wird geändert wie folgt: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Zeile zu § 40 eingefügt: 
„2a. Unterabschnitt 

Grünflächen 
 § 40a Grünflächenzahl“ 

2. Nach § 40 wird eingefügt: 

„2a. Unterabschnitt 
Grünflächen 

Grünflächenzahl 
§ 40a 

(1) Mit Verordnung der Gemeindevertretung (in der Stadt Salzburg des Gemeinderats) kann für das 
gesamte Gemeindegebiet oder für Teile davon eine Grünflächenzahl festgelegt werden. Eine solche Fest-
legung kann allenfalls (abweichend) auch in Bebauungsplänen erfolgen.  

(2) Die Grünflächenzahl ist das Verhältnis der flächenbewerteten Begrünungselemente zur Fläche 
der Grundstücke, die zu Bauten gemäß Abs 4 gehören. Zu den Begrünungselementen zählen insbesondere 
Bäume, un- oder teilversiegelte Flächen, Vegetationsflächen, Wasserflächen sowie Dach- und Fassaden-
begrünungen. Die Gemeindevertretung (in der Stadt Salzburg der Gemeinderat) hat im Fall einer Festle-
gung gemäß Abs 1 durch Verordnung Flächenbewertungsfaktoren für Begrünungselemente festzulegen. 

(3) Die Grünflächenzahl ist so festzulegen, dass sie unter Berücksichtigung der bestehenden Struk-
turverhältnisse und der beabsichtigten baulichen Entwicklung einen angemessenen Beitrag zur Boden-
funktionalität und Klimawandelanpassung leistet. 

(4) Die zu erreichende Grünflächenzahl gilt als bautechnische Anforderung für Bauten, die  
 1. neu errichtet werden oder 
 2. durch Zu- und Aufbauten soweit geändert werden, dass der neu geschaffene umbaute Raum mehr 

als 50 % des bisherigen Bestandes beträgt.  
Sie gilt nicht für Nebenanlagen.“ 

3. Im § 57 wird angefügt: 
„(3) § 40a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr ...../2024 tritt mit Beginn des auf die Kundmachung 

folgenden Monats in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt bereits anhängige Bauverfahren ist § 40a nicht an-
zuwenden.“ 
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Artikel II 
Änderung des Baupolizeigesetzes 1997 

Das Baupolizeigesetz 1997, LGBl Nr 40/1997, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 
…../2024, wird geändert wie folgt: 

1. § 5 Abs 4 lit b lautet: 
 „b) die Angabe der Grundflächen-, Geschoßflächen- bzw Baumassenzahl, der Grünflächenzahl (so-

weit eine solche festgelegt ist), der Wohnnutz- bzw Nutzflächen, des umbauten Raumes und der 
Gebäudehülle in Quadratmeter, bei Änderung der Gebäudehülle von bestehenden Bauten auch 
die Prozentangabe der davon erfassten Gebäudehülle, und zwar jeweils samt rechnerischem 
Nachweis und planlicher Darstellung;“ 

2. § 17 Abs 2 Z 2 lit f lautet: 
 „f) sonstige Bestätigungen von Sachverständigen und befugten Unternehmern über  
 – die ordnungsgemäße Ausführung bestimmter Teile der baulichen Anlage, insbesondere 

besonderer betriebstechnischer Einrichtungen; 
 – die Einhaltung einer festgelegten Grünflächenzahl samt rechnerischem Nachweis und 

planlicher Darstellung; “ 

3. Im § 24b wird angefügt: 
„(13) Die §§ 5 Abs 4 und 17 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr ...../2024 treten mit Beginn 

des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt bereits anhängige Bau-
verfahren sind die §§ 5 Abs 4 und 17 Abs 2 in der bisherigen Fassung weiter anzuwenden.“ 

 

Artikel III 
Änderung des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 

Das Salzburger Raumordnungsgesetz 2009, LGBl Nr 30, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 
…../2024, wird geändert wie folgt: 

1. Im § 16 Abs 2 werden folgende Änderungen vorgenommen:  

1.1. Im vorletzten Satz wird nach dem Wort „Landesumweltanwaltschaft“ ein Beistrich gesetzt und die 
Wortfolge „anerkannte und für das Land Salzburg zugelassene Umweltorganisationen gemäß § 19 Abs 7 
UVP-G 2000“ eingefügt.  

1.2. Im letzten Satz wird nach dem Wort „Landesumweltanwaltschaft“ ein Beistrich gesetzt und die Wort-
folge „die vorgenannten Umweltorganisationen“ eingefügt. 

2. Im § 77b Abs 2 zweiter Satz wird nach der Wortfolge „In die Fünfjahresfrist sind nicht einzurechnen“ 
die Wortfolge „und entfällt die Abgabepflicht in“ eingefügt. 

3. Im § 84 Abs 4 erster Satz wird das Wort „Seveso-II-Betriebe“ durch das Wort „Seveso-Betriebe“ er-
setzt.  

4. Im § 87 Abs 2 zweiter Satz wird nach der Wortfolge „worden ist“ die Wortfolge „oder eine grundbü-
cherliche Anmerkung gemäß § 40 Abs 2 iVm Abs 3 WEG 2002 bereits vorlag“ eingefügt.   

5. Im § 88 wird angefügt: 
„(3) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr ...../2024 treten in Kraft: 

 1. die §§ 16 Abs 2, 84 Abs 4 und 87 Abs 2 mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Tages;  
 2. § 77b Abs 2 mit 1. Jänner 2023.“  
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Erläuterungen 
1. Allgemeines:  
Der Gesetzesvorschlag schafft die Grundlagen für die Festsetzung einer baurechtlichen Grünflächenzahl. 
Darüber hinaus enthält der Vorschlag einzelne punktuelle Änderungen des Raumordnungsgesetzes.  
1.1. Die zunehmende Umweltbelastung und der Klimawandel stellen Städte und Gemeinden vor immense 
Herausforderungen. Die in Zentren meist hohen und voraussichtlich – im Sinne des Raumordnungsgrund-
satzes des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden – noch weiter ansteigenden Bebauungsdichten und 
die mit dem hohen Anteil an versiegelten Flächen einhergehenden Probleme der sommerlichen Überhit-
zung sowie der mangelnden Retention von Niederschlagswässern erfordern eine eingehendere Auseinan-
dersetzung mit dem Freiraum. 
Neben der mit dem Anstieg der Hitzetage und „Tropennächte“ verbundenen Einschränkung der Lebens-
qualität der Menschen (bis hin zu akuter Gesundheitsgefährdung) wird auf Grund unzureichender bzw 
fehlender Grünflächen, zu weniger Bäume und der Zunahme von urbanen Hitzeinseln auch der Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere immer kleiner. Die fortschreitende Bodenversiegelung zählt neben dem 
Klimawandel zu den wesentlichen Gefährdungen der Biodiversität.  
Das geltende Salzburger Raumordnungsrecht enthält bereits mehrere Planungsinstrumente zur Schaffung 
sogenannter grüner Infrastruktur. Hingewiesen wird im Zusammenhang insbesondere auf die Möglichkeit 
der Festlegung bestimmter Grünlandkategorien im Flächenwidmungsplan (wie zB Grünland-
Erholungsgebiet“ gemäß § 36 Abs 1 Z 3 ROG 2009) sowie von Pflanzbindungen, Pflanzgebote und Ge-
ländegestaltungen in Bebauungsplänen (§§ 53 Abs 2 Z 14 und 61 ROG 2009). 
Um den vorgenannten eminenten Problemstellungen auch auf der Ebene des Baurechts wirksam begeg-
nen zu können, wird vorgeschlagen, quasi als Pendant zur baulichen Ausnutzbarkeit die Möglichkeit der 
Festlegung einer baurechtlich relevanten Grünflächenzahl vorzusehen. Der Vorschlag geht dabei zurück 
auf eine Initiative der Stadt Salzburg, welche in Anlehnung an den in den 1990er Jahren für die Stadt 
Berlin entworfenen „Biotopflächenfaktor“ (sowie in Weiterentwicklung dieses Systems in vielen weiteren 
Städten) die Implementierung einer solchen „Grünflächenzahl“ angeregt hat. 
1.2. Mit den punktuellen Änderungen des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 werden auf Anregung 
der für die Raumordnung zuständigen Abteilung des Amtes der Landesregierung punktuelle Präzisierun-
gen insbesondere beim Abgabentatbestand des IBB, bei der Übergangsbestimmung für Apartmenthäuser 
und bei der Parteistellung für Seveso-Betriebe vorgenommen. Die Übernahme dieser Änderungsvorschlä-
ge erscheint vor dem Hintergrund der bevorstehenden Abgabenerhebung und des laufenden Vertragsver-
letzungsverfahrens vordringlich.   
2. Kompetenzrechtliche Grundlagen: 
Art 15 Abs 1 B-VG und § 8 F-VG 1948. 
Gemäß § 9 F-VG 1948 sind Gesetzesbeschlüsse der Landtage, die – wie hier – Lan-
des(Gemeinde)abgaben zum Gegenstand haben, unmittelbar nach der Beschlussfassung des Landtages 
vor ihrer Kundmachung vom Landeshauptmann dem Bundeskanzleramt bekanntzugeben. 
3. EU-Konformität: 
Die vorgesehenen Regelungen stehen mit keinen EU-Rechtsvorschriften im Widerspruch. Vielmehr die-
nen sie einerseits der ergänzenden Umsetzung der Seveso-III-RL und andererseits der Erreichung der vor 
allem auch auf dieser Ebene angestrebten Klimaziele. Insbesondere werden mit Art III Z 1 die Richtlini-
enbestimmungen Art 3 Z 18, Art 15 und Art 23 lit b der RL 2012/18/EU (klarstellend) umgesetzt.  
4. Finanzielle Auswirkungen: 
Nach Einschätzung der für das Baurecht zuständigen Abteilung (10) des Amtes der Landesregierung ist 
auf Grund des Vorhabens mit folgenden finanziellen Auswirkungen zu rechnen: 
Dem Land Salzburg kann aus dem Vollzug der vorgeschlagenen Änderungen ein finanzieller Mehrauf-
wand entstehen, welcher jedoch als nicht erheblich eingeschätzt wird und mit den bestehenden Ressour-
cen abgedeckt werden kann.   
Jene Gemeinden, die von der Möglichkeit Gebrauch machen und per Verordnung eine Grünflächenzahl 
einführen, sollten nach Einschätzung der vorgenannten Abteilung und der Stadt Salzburg die damit zu-
sammenhängenden Mehraufwendungen (auch im Baubewilligungsverfahren) mit den vorhandenen per-
sonellen und infrastrukturellen Ressourcen in der Regel ohne weiteres bewältigen können. 
Für die Bürgerinnen und Bürger resultieren aus dem insoweit verpflichtenden Vorsehen bestimmter Be-
grünungselemente im Zuge eines Bauvorhabens – abhängig von der Qualität der Planung, aber auch der 
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individuellen Ansprüche an die Freiflächengestaltung – nicht zwangsläufig zusätzliche, jedenfalls aber 
keine erheblichen (Mehr-)Kosten. Dies hat eine Gegenüberstellung von Maßnahmen zur Versiegelung 
einerseits und Maßnahmen zur Begrünung von Grundflächen andererseits ergeben. Begrünungselemente, 
die anstelle versiegelter Flächen ausgeführt werden, können die Errichtungskosten sogar reduzieren. Eine 
grobe, durch die BOKU vorgenommene Schätzung zeigt, dass die Begrünungselemente – unabhängig von 
der Grünflächenzahl – im Allgemeinen durchschnittlich ca 1 % der Baukosten ausmachen. Durch ent-
sprechenden Fokus bereits im Zuge der Entwurfsplanung können allfällige Mehraufwendungen gering 
gehalten werden.  
6. Ergebnisse des Begutachtungs- und Konsultationsverfahrens:  
6.1. Zum Gesetzentwurf haben die Landesgruppe Salzburg des Österreichischen Städtebundes, die Wirt-
schaftskammer Salzburg und die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg, die Rechtsanwalts-
kammer Salzburg und die Kammer für ZiviltechnikerInnen, ArchitektInnen und IngenieurInnen, die Lan-
desgruppe Salzburg der Gemeinnützigen Bauvereinigungen, die Salzburg AG, die Bezirkshauptmann-
schaft Hallein und eine Privatperson im Rahmen der Bürgerbegutachtung Stellungnahmen abgegeben. 
Die Stellungnahmen sind im Internet im Wege der Homepage des Landes einsehbar.  
Der Entwurf wurde grundsätzlich positiv beurteilt. Überwiegend kritisch gesehen wurde die Umschrei-
bung der Grünflächenzahl. Ebenso die Einbeziehung größerer Renovierungen. Zum Teil wurden auch 
systematische und kostenmäßige Bedenken erhoben. Zum Teil gingen die Anregungen über das Vorhaben 
hinaus. 
Die Anregungen und Einwände wurden der für die Raumplanung und das Baurecht zuständigen Abtei-
lung (10) des Amtes der Landesregierung zur fachlichen Prüfung übermittelt. Desweiteren fand bezüglich 
der ergänzenden Vorschläge der Landesgruppe Salzburg des Österreichischen Städtebundes eine Bespre-
chung mit Vertretern der Stadt Salzburg statt.  
Auf Vorschlag und im Einvernehmen mit der vorgenannten Amtsabteilung kommt es gegenüber dem 
Entwurf – abgesehen von einzelnen Klarstellungen – im Wesentlichen zu folgenden Änderungen: 
 – Neufassung der Definition der Grünflächenzahl;  
 – Beschränkung der Geltung der Grünflächenzahl auf bauliche Maßnahmen zur Errichtung 

von Bauten und von größeren Zu- und Aufbauten; 
 – Klarstellung der Festlegung einer Grünflächenzahl als bautechnische Anforderung.  
Außerhalb des Begutachtungsverfahrens wurden von der vorgenannten Amtsabteilung die in Art III ent-
haltenen Änderungen vorgeschlagen, welche auf Grund der besonderen Dringlichkeit für einen sachge-
rechten Vollzug bzw einer unionskonformen Richtlinienumsetzung in die Regierungsvorlage aufgenom-
men wurden.   
6.2. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens wurde die Aufnahme von Verhandlungen in einem Konsul-
tationsgremium nicht verlangt. 
7. Zu den einzelnen Bestimmungen: 
Zu Art I (Änderung des Salzburger Bautechnikgesetzes 2015): 
Zu Z 2 (§ 40a): 
Die Möglichkeit, im Rahmen von bestimmten Bauverfahren – grundsätzlich unabhängig von dahingehen-
den Festlegungen eines Bebauungsplans – Aspekte der Frei- bzw Grünraumgestaltung zu regeln, stellt ein 
Novum im Salzburger Baurecht dar. Bislang war das Ausmaß an Begrünungselementen anlassbezogen, 
sehr individuell und lag weitestgehend in der Dispositionsfreiheit der Bauwerber. Soweit nicht Bebau-
ungsgrundlagen im Sinne der Bestimmungen des § 61 ROG 2009 (Pflanzbindungen, Pflanzgebote, Ge-
ländegestaltungen) zu gewissen Maßnahmen verhielten, war der Außenraum dem Einfluss der Baubehör-
de weitgehend entzogen. Dies wirkte sich speziell bei Bauvorhaben im mittleren Größensegment (im 
Bereich ab 500 m² Gesamtgeschoßfläche) mit dem Resultat eines Teils drastischen Grünraumverlustes 
und verstärkter Bodenversiegelung aus. Wurden im Zuge des weiteren Planungsprozesses dennoch Be-
grünungselemente etabliert, so führte dies vielfach zu kosten- und zeitaufwändigen Projektänderungen. 
Mit der Einführung der Grünflächenzahl soll nunmehr eine gewisse „Grünraumgerechtigkeit“ Einzug 
nehmen. Macht eine Gemeinde von der Verordnungsermächtigung gemäß Abs 1 Gebrauch, bedeutet dies, 
dass im Rahmen von bestimmten Bauverfahren ein der Größenordnung des Bauvorhabens quantitativ 
gleichwertiger ökologischer Beitrag zu leisten ist. Dabei können innerhalb des Gemeindegebiets auch 
differenzierte Regelungen erfolgen, um unterschiedlichen Anforderungen (wie Typologie, Topographie 
udgl) gerecht zu werden.  
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Im Abs 1 wird klargestellt, dass die Vorgabe einer Grünflächenzahl für das gesamte Gemeindegebiet oder 
für Teile davon (zB unter Ausklammerung von Altstadt- oder Ortsbildschutzgebieten) sowie – projekt- 
und standortspezifisch – auch in der Bebauungsplanung (als fugitive bautechnische Vorgabe) zulässig ist 
und diese speziellere Festlegung auch von einer für das gesamte Gemeindegebiet oder für bestimmte 
Ortsteile geltenden Verordnung abweichen kann. 
Im Abs 2 werden im Sinn des Bestimmtheitsgebotes die grundsätzlichen Rahmenparameter für die Er-
mittlung der Grünflächenzahl gesetzlich angeführt. Die Grünflächenzahl ist das Verhältnis der flächen-
bewerteten Begrünungselemente zur Gesamtfläche der Grundstücke, die zu Bauten gemäß Abs 4 (pro-
jektmäßig) gehören.  Die genaue Ausgestaltung und Bewertung (Flächenäquivalente) einschließlich des 
Berechnungsmodus und die hierfür erforderlichen Unterlagen sind durch Verordnung der Gemeindever-
tretung (in der Stadt Salzburg des Gemeinderates) zu erlassen. 
Die dahinterstehende Methodik wurde vom Institut für Landschaftsplanung der Universität für Bodenkul-
tur Wien (BOKU) unter der Federführung der Stadt Salzburg konzipiert. Im Rahmen der Untersuchung 
wurden sowohl Liegenschaften mit Bestandsbebauung als auch der Verwaltung bekannte geplante Projek-
te unterschiedlichster städtebaulicher Typologien (wie Einfamilien- und Reihenhäuser, offene und zeilen-
artige Strukturen, Geschoßwohnbauten) innerhalb des Gemeindegebiets der Stadt Salzburg betrachtet. 
Das Ergebnis ist eine systematische standardisierte Methode, bei der anhand eines abstrakten Zahlenwer-
tes (der Grünflächenzahl) ein quantitatives Mindestmaß an Begrünungselementen festgelegt werden kann. 
Dabei sind vor allem der Erhalt von Bestandsbäumen, neue Baumpflanzungen, die Begrünung von Dach-
flächen und Gebäudefassaden, die Reduzierung der Bodenversiegelung und der Regenwasserrückhalt 
prioritäre Ziele. 
Die jeweiligen Begrünungselemente werden nach dieser Methodik durch Multiplikation mit Flächenbe-
wertungsfaktoren gewichtet. Letztere wurden zur Bewertung von Ökosystemleistungen der unterschiedli-
chen urbanen Infrastrukturelemente von Experten und Expertinnen im Rahmen des „green.resilient.city 
Forschungsprojekts“ (vgl Reinwald et al, Grüne und resiliente Stadt. Steuerungs- und Planungsinstrumen-
te für eine klimasensible Stadtentwicklung [2020], 
<https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe-2021-13-grueneresiliente-stadt.pdf> 
[14.2.2023]) wissenschaftlich ermittelt. Die Ökosystemleistungen sind in diesem Zusammenhang anhand 
der Klassifizierungen laut „The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)“ (dazu Kowarik et al, 
Ökosystemleistungen in der Stadt. Gesundheit schützen und Lebensqualität erhöhen [2016], 
<www.ufz.de/export/data/global/190508_TEEB_DE_Stadtbericht_Langfassung.pdf> [14.2.2023]) und 
„Millenium Ecosystem Assessment“ (Ecosystems and human well-being: Synthesis [2005], 
<https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf> [14.2.2023]) in die Katego-
rien Klima, Biodiversität und Wohlbefinden eingeteilt. 
Die Auswahl der Begrünungselemente obliegt den Antragstellern bzw Planern im Baubewilligungsver-
fahren, wobei freilich die sonstigen Bestimmungen hinsichtlich des Orts-, Straßen- und Landschaftsbildes 
(§ 4 Abs 2 BauTG 2015) – wie im Übrigen auch gesonderte naturschutzrechtliche Vorgaben – weiterhin 
uneingeschränkt gelten. So ist beispielweise die Entfernung eines besonders prägenden, im Straßenraum 
in Erscheinung tretenden Baumes nicht schon bereits deshalb möglich, weil auf dem Bauplatz anstelle 
dessen andere Begrünungsmaßnahmen vorgesehen werden. 
Eine bestimmte Priorisierung der im Abs 2 angeführten Begrünungselemente ist aus der (demonstrativen) 
Aufzählung nicht abzuleiten. 
Abs 3 bildet den Maßstab für die konkrete Festlegung im Verhältnis zum Planungsgebiet. Die Berück-
sichtigung der bestehenden Strukturverhältnisse und der beabsichtigten baulichen Entwicklung bei der 
Festlegung der Grünflächenzahl zielt vor allem darauf ab, dass eine Nachverdichtung nicht verhindert 
werden soll. Der „angemessene Beitrag“ zur Bodenfunktionalität und Klimawandelanpassung orientiert 
sich an der bestehenden Struktur (vor allem am Anteil an der Bodenversiegelung und der Bebauungsdich-
te) und der Nutzung von Flächen. Kriterien zur Beurteilung der Angemessenheit sind vor allem der Anteil 
an versiegelten Flächen, das Ausmaß an Grünflächen und Bepflanzung sowie der Umfang an Bauwerks-
begrünung zur Schaffung eines klimaverträglichen Lebensumfeldes. Relevant dabei ist der Ausgleich an 
Begrünung und versickerungsfähigen Oberflächen auf den betroffenen Flächen und im Nahbereich in 
Bezug auf die geplante Bebauung bzw Bodenversiegelung. 
Abs 4 umgrenzt den inhaltlichen Anwendungsbereich. Bei der zu erreichenden Grünflächenzahl handelt 
es sich grundsätzlich um eine baukörperbezogene, im öffentlichen Interesse liegende bautechnische An-
forderung, nicht aber um eine raumplanerische Vorgabe bzw Bebauungsgrundlage. Sie gilt nur für Bauten 
(nicht aber für Nebenanlagen), die neu errichtet werden oder durch Zu- oder Aufbauten soweit geändert 
werden, dass der neu geschaffene umbaute Raum mehr als 50 % des bisherigen Bestandes beträgt. Der 
umbaute Raum bezieht sich dabei – wie im Anwendungsbereich gemäß § 10 Abs 1 Z 1 BauPolG – so-
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wohl auf unterirdische als auch oberirdische Teile von Bauten. Die Einhaltung einer vorgegebenen Grün-
flächenzahl ist im Baubewilligungsverfahren anhand des konkreten Projekts nach den durch die Durch-
führungsverordnung normierten Kriterien zu prüfen. Einer weiteren Spezifizierung durch die Behörde 
bedarf es nicht. Nachbarn kommt kein subjektiv-öffentlicher Recht auf Einhaltung festgesetzter Grünflä-
chenzahlen zu.   
Zu Art II (Änderung des Baupolizeigesetzes 1997): 
Zu Z 1 (§ 5 Abs 4 lit b): 
Um es der Baubehörde im Rahmen von Baubewilligungsverfahren zu ermöglichen, im Zusammenhang 
mit der neu im BauTG 2015 integrierten Grünflächenzahl eine Prüfung vornehmen zu können, bedarf es 
entsprechender Angaben in den Einreichunterlagen. Klargestellt wird aus diesem Anlass, dass mit der 
Angabe der entsprechenden Kennziffern in der Baubeschreibung auch rechnerische Nachweise und plan-
liche Darstellungen vorgelegt werden müssen, um der Baubehörde eine einfache und zügige Überprüfung 
der jeweiligen Angaben zu ermöglichen. 
Zu Z 2 (§ 17): 
Soweit es die Behörde nach § 9 Abs 4 zweiter Satz BauPolG für erforderlich erachtet, kann – unbeschadet 
der Bestätigung des Bauführers bzw der Bauausführenden nach § 17 Abs 2 Z 1 BauPolG – künftig im 
Rahmen der Baubewilligung explizit auch die Vorlage einer Bestätigung über die Einhaltung der Grün-
flächenzahl vorgeschrieben werden, welche der Bauvollendungsanzeige anzuschließen ist. Wer eine sol-
che Bestätigung in diesem Falle nicht (zeitgerecht) beibringt, begeht eine Verwaltungsübertretung nach 
§ 23 Abs 1 Z 4 bzw 24 BauPolG. 
Der Bestätigung über die Einhaltung der Grünflächenzahl ist ein rechnerischer Nachweis und eine planli-
che Darstellung anzuschließen. Nur dadurch ist der Behörde nämlich eine Prüfung des Erreichens des 
geforderten Wertes einfach möglich, können doch die Begründungselemente im Sinne der Konzeption der 
Grünflächenzahl als „bewegliches System“ (durch Verschiebung der Qualitäten und Quantitäten) grund-
sätzlich auch abweichend von der im Rahmen der Baubewilligung definierten Art und Weise ausgeführt 
werden. 
Zu Art III (Änderung des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009): 
Zu Z 1 (§ 16 Abs 2): 
Nach Auffassung der Europäischen Kommission sei eine Subsumtion von Nichtregierungsorganisationen, 
die sich für den Umweltschutz einsetzen, unter den Legalbegriff „Personen mit berechtigten Interesse“ 
nicht zweifelsfrei möglich und fehle es insofern an der für die Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU 
erforderlichen Klarheit. Mit der vorgeschlagenen Ergänzung werden diese Bedenken ausgeräumt.   
Zu Z 2 (§ 77b Abs 2): 
Die Regelung wird (auch entsprechend verfassungskonformer Interpretation) dahingehend präzisiert, dass 
Ausschlussgründe nach den Z 1 bis 4 nicht nur die Fünfjahresfrist hemmen, sondern – sollte die Fünfjah-
resfrist bereits abgelaufen sein und erst danach ein Ausschlussgrund (zB eine Bausperre) eintreten – 
überhaupt (für die Dauer ihres Bestandes) die Abgabepflicht beseitigen.  
Zu Z 3 (§ 84 Abs 4): 
Die Legaldefinition im § 5 Z 13 ROG 2009 spricht allgemein nur von Seveso-Betrieben, sodass der Be-
griff im Übergangsrecht anzupassen ist.  
Zu Z 4 (§ 87 Abs 2): 
Nach geltendem Recht sind Apartments von der Kennzeichnungsplicht im Fall der Begründung von 
Wohnungseigentum nur dann befreit, wenn diese Begründung (allenfalls auch in Form nach § 2 Abs 1 
zweiter Satz WEG 2002 [vorläufiges Wohnungseigentum]) bereits vor in Kraft treten der Nov LGBl Nr 
103/2002 grundbücherlich erfolgt ist. Auf Anregung der Praxis sollte diese Bestimmung nun erweitert 
werden auf Fälle, in denen zu diesem Zeitpunkt die Zusage der Einräumung des Wohnungseigentums im 
Grundbuch nach § 40 Abs 2 iVm Abs 3 WEG 2002 bereits angemerkt wurde, wofür auch Sachlichkeits-
erwägungen sprechen.  
 
 
Die Landesregierung stellt den 
 

Antrag, 
 
der Salzburger Landtag wolle beschließen: 
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1. Das vorstehende Gesetz wird zum Beschluss erhoben. 
 
2. Die Gesetzesvorlage wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur Beratung, Berichterstat-

tung und Antragstellung zugewiesen. 



Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Gesetz vom 7. Oktober 2015 über die technischen Bauvorschriften im 
Land Salzburg (Salzburger Bautechnikgesetz 2015 – BauTG 2015) 

Gesetz vom 7. Oktober 2015 über die technischen Bauvorschriften im 
Land Salzburg (Salzburger Bautechnikgesetz 2015 – BauTG 2015) 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Besondere bautechnische Bestimmungen Besondere bautechnische Bestimmungen 

 2a. Unterabschnitt 

 Grünflächen 

  § 40a Grünflächenzahl 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Besondere bautechnische Bestimmungen Besondere bautechnische Bestimmungen 

2. Unterabschnitt 2. Unterabschnitt 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder 

 2a. Unterabschnitt 
 Grünflächen 
 Grünflächenzahl 
 § 40a 

 (1) Mit Verordnung der Gemeindevertretung (in der Stadt Salzburg des 
Gemeinderats) kann für das gesamte Gemeindegebiet oder für Teile davon eine 
Grünflächenzahl festgelegt werden. Eine solche Festlegung kann allenfalls 
(abweichend) auch in Bebauungsplänen erfolgen.  



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (2) Die Grünflächenzahl ist das Verhältnis der flächenbewerteten 

Begrünungselemente zur Fläche der Grundstücke, die zu Bauten gemäß Abs 4 
gehören. Zu den Begrünungselementen zählen insbesondere Bäume, un- oder 
teilversiegelte Flächen, Vegetationsflächen, Wasserflächen sowie Dach- und 
Fassadenbegrünungen. Die Gemeindevertretung (in der Stadt Salzburg der 
Gemeinderat) hat im Fall einer Festlegung gemäß Abs 1 durch Verordnung 
Flächenbewertungsfaktoren für Begrünungselemente festzulegen. 

 (3) Die Grünflächenzahl ist so festzulegen, dass sie unter Berücksichtigung 
der bestehenden Strukturverhältnisse und der beabsichtigten baulichen 
Entwicklung einen angemessenen Beitrag zur Bodenfunktionalität und 
Klimawandelanpassung leistet. 

 (4) Die zu erreichende Grünflächenzahl gilt als bautechnische Anforderung 
für Bauten, die  

  1. neu errichtet werden oder 

  2. durch Zu- und Aufbauten soweit geändert werden, dass der neu 
geschaffene umbaute Raum mehr als 50 % des bisherigen Bestandes 
beträgt.  

 Sie gilt nicht für Nebenanlagen. 

5. Abschnitt 5. Abschnitt 
Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten novellierter Bestimmungen und Übergangsbestimmungen dazu Inkrafttreten novellierter Bestimmungen und Übergangsbestimmungen dazu 
§ 57 § 57 

(1) Die §§ 39 Abs 1a und 55 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 
82/2017 treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft. Auf Bauten für Handelsgroßbetriebe, 
um deren baubehördliche Bewilligung vor dem 1. Jänner 2018 angesucht worden 
ist, ist § 39 Abs 1a nicht anzuwenden. 

(1) Die §§ 39 Abs 1a und 55 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 
82/2017 treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft. Auf Bauten für Handelsgroßbetriebe, 
um deren baubehördliche Bewilligung vor dem 1. Jänner 2018 angesucht worden 
ist, ist § 39 Abs 1a nicht anzuwenden. 

(2) Die §§ 2, 6 Abs 3, 33 Abs 4 und 4a, 33a, 35a, 37, 37a, 38 Abs 4, 46 Abs 2a 
und 4, 49, 49a, 52 Abs 1, 55 Abs 1 und 3 sowie die Anlage 2 in der Fassung des 
Gesetzes LGBl Nr 62/2021 treten mit 1. August 2021 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt 
anhängige Bauverfahren sind nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften 
fortzuführen. 

(2) Die §§ 2, 6 Abs 3, 33 Abs 4 und 4a, 33a, 35a, 37, 37a, 38 Abs 4, 46 Abs 2a 
und 4, 49, 49a, 52 Abs 1, 55 Abs 1 und 3 sowie die Anlage 2 in der Fassung des 
Gesetzes LGBl Nr 62/2021 treten mit 1. August 2021 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt 
anhängige Bauverfahren sind nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften 
fortzuführen. 



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (3) § 40a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr ...../2024 tritt mit Beginn des 

auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt bereits 
anhängige Bauverfahren ist § 40a nicht anzuwenden. 

 
Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Baupolizeigesetz 1997 - BauPolG Baupolizeigesetz 1997 - BauPolG 

Artikel IV der Kundmachung über die Wiederverlautbarung 
des Baupolizeigesetzes LGBl Nr 40/1997 

Artikel IV der Kundmachung über die Wiederverlautbarung 
des Baupolizeigesetzes LGBl Nr 40/1997 

Pläne und technische Beschreibung Pläne und technische Beschreibung 
§ 5 § 5 

(1) Für Bauführungen sind als Baupläne vorzulegen: (1) Für Bauführungen sind als Baupläne vorzulegen: 
 a) ein auf der Grundlage der erteilten oder beantragten Bauplatzerklärung 

verfaßter Lageplan über den Bauplatz und seine Umgebung, der eine 
eindeutige Bestimmung der Lage des Baues im Bauplatz und im 
Verhältnis zu den gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 maßgebenden Grundstücken 
einschließlich der Bauten darauf sowie zu den öffentlichen 
Verkehrsflächen ermöglicht; aus diesem Plan müssen überdies die Lage 
des Bauplatzes zur Nordrichtung, seine Größe, alle auf dem Bauplatz 
bestehenden Bauten sowie alle hierauf vorhandenen 
Hauptversorgungseinrichtungen (Energieversorgungs-, 
Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen samt Sicherheitsabständen) 
ersichtlich sein; ferner muß auf diesem Plan die Lage und die Größe der 
im Bauplatz zu bebauenden Fläche angegeben sein; in den Lageplan sind 
schließlich auch die verpflichtend zu schaffenden Kraftfahrzeug-
Stellplätze, die Zu- und Abfahrten dazu bzw davon, die Wendeplätze 
sowie die Ein- und Ausfahrten zu bzw von Kraftfahrzeug-Abstellplätzen 
oder Garagen von bzw in Straßen mit öffentlichem Verkehr 
einzuzeichnen; 

 a) ein auf der Grundlage der erteilten oder beantragten Bauplatzerklärung 
verfaßter Lageplan über den Bauplatz und seine Umgebung, der eine 
eindeutige Bestimmung der Lage des Baues im Bauplatz und im 
Verhältnis zu den gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 maßgebenden Grundstücken 
einschließlich der Bauten darauf sowie zu den öffentlichen 
Verkehrsflächen ermöglicht; aus diesem Plan müssen überdies die Lage 
des Bauplatzes zur Nordrichtung, seine Größe, alle auf dem Bauplatz 
bestehenden Bauten sowie alle hierauf vorhandenen 
Hauptversorgungseinrichtungen (Energieversorgungs-, 
Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen samt Sicherheitsabständen) 
ersichtlich sein; ferner muß auf diesem Plan die Lage und die Größe der 
im Bauplatz zu bebauenden Fläche angegeben sein; in den Lageplan sind 
schließlich auch die verpflichtend zu schaffenden Kraftfahrzeug-
Stellplätze, die Zu- und Abfahrten dazu bzw davon, die Wendeplätze 
sowie die Ein- und Ausfahrten zu bzw von Kraftfahrzeug-Abstellplätzen 
oder Garagen von bzw in Straßen mit öffentlichem Verkehr 
einzuzeichnen; 



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 b) die Grundrisse sämtlicher in Betracht kommender Geschosse mit Angabe 

des geplanten Verwendungszweckes der Räume und mit Einzeichnung der 
verpflichtend zu schaffenden Kraftfahrzeug-Stellplätze; 

 b) die Grundrisse sämtlicher in Betracht kommender Geschosse mit Angabe 
des geplanten Verwendungszweckes der Räume und mit Einzeichnung der 
verpflichtend zu schaffenden Kraftfahrzeug-Stellplätze; 

 c) die notwendigen Schnitte, insbesondere die Stiegenhausschnitte;  c) die notwendigen Schnitte, insbesondere die Stiegenhausschnitte; 
 d) alle Ansichten, die zur Beurteilung der äußeren Gestalt des Baues und des 

allfälligen Anschlusses an die Nachbarbauten erforderlich sind; 
 d) alle Ansichten, die zur Beurteilung der äußeren Gestalt des Baues und des 

allfälligen Anschlusses an die Nachbarbauten erforderlich sind; 
 e) soweit es für die Erteilung der Bewilligung notwendig ist, die Darstellung 

der Anlagen für die Sammlung und Ableitung der Abwässer; 
 e) soweit es für die Erteilung der Bewilligung notwendig ist, die Darstellung 

der Anlagen für die Sammlung und Ableitung der Abwässer; 
 f) gegebenenfalls die Angabe der Art und die Darstellung der baulichen 

Vorsorge für Heizungsanlagen samt Rauchfängen einschließlich der 
Rauchfanganschlüsse, allfällige Hebeanlagen, Lüftungs- und 
Förderleitungen, Klimaanlagen udgl;  

 f) gegebenenfalls die Angabe der Art und die Darstellung der baulichen 
Vorsorge für Heizungsanlagen samt Rauchfängen einschließlich der 
Rauchfanganschlüsse, allfällige Hebeanlagen, Lüftungs- und 
Förderleitungen, Klimaanlagen udgl;  

 g) eine Darstellung oder Angabe der brandschutztechnischen Standards, die 
der Planung zu Grunde gelegt worden sind. 

 g) eine Darstellung oder Angabe der brandschutztechnischen Standards, die 
der Planung zu Grunde gelegt worden sind. 

(2) Im Fall von Zu-, Auf- und Umbauten haben die Baupläne auch den 
Altbestand des Baues erkennen zu lassen. 

(2) Im Fall von Zu-, Auf- und Umbauten haben die Baupläne auch den 
Altbestand des Baues erkennen zu lassen. 

(3) Die Baupläne müssen auf haltbarem Papier oder einem gleichwertigen 
Stoff technisch einwandfrei und dauerhaft und im Fall des Abs. 1 lit. a im Maßstab 
1 : 500 und im Fall des Abs. 1 lit. b bis d und des Abs. 2 im Maßstab 1 : 100 oder 
1 : 50 gezeichnet und genau kotiert sein (für die Lage des Baues im Bauplatz 
ausschlaggebende Maße, Abstände zu den Bauplatzgrenzen, höchster Punkt des 
Baues); ferner haben die Schnittdarstellungen die Angaben über die Lage des 
Baues zum Straßenniveau sowie zu einem in der Nähe gelegenen unverändert 
bleibenden Bezugspunkt zu enthalten; in der Zeichnung sind der Baubestand, die 
abzutragenden Bauteile und die Neubauteile verschiedenfarbig in den technisch 
üblichen Farbgebungen darzustellen. Einer solchen Zeichnung sind lichtbeständige 
Vervielfältigungen im Druckverfahren oder in einem sonstigen geeigneten 
technischen Verfahren gleichzuhalten; die Baupläne sind im Format 21 mal 29,7 
cm normgerecht zu falten. 

(3) Die Baupläne müssen auf haltbarem Papier oder einem gleichwertigen 
Stoff technisch einwandfrei und dauerhaft und im Fall des Abs. 1 lit. a im Maßstab 
1 : 500 und im Fall des Abs. 1 lit. b bis d und des Abs. 2 im Maßstab 1 : 100 oder 
1 : 50 gezeichnet und genau kotiert sein (für die Lage des Baues im Bauplatz 
ausschlaggebende Maße, Abstände zu den Bauplatzgrenzen, höchster Punkt des 
Baues); ferner haben die Schnittdarstellungen die Angaben über die Lage des 
Baues zum Straßenniveau sowie zu einem in der Nähe gelegenen unverändert 
bleibenden Bezugspunkt zu enthalten; in der Zeichnung sind der Baubestand, die 
abzutragenden Bauteile und die Neubauteile verschiedenfarbig in den technisch 
üblichen Farbgebungen darzustellen. Einer solchen Zeichnung sind lichtbeständige 
Vervielfältigungen im Druckverfahren oder in einem sonstigen geeigneten 
technischen Verfahren gleichzuhalten; die Baupläne sind im Format 21 mal 29,7 
cm normgerecht zu falten. 

(4) Die Baupläne sind durch eine technische Beschreibung zu ergänzen. Diese 
hat zu enthalten: 

(4) Die Baupläne sind durch eine technische Beschreibung zu ergänzen. Diese 
hat zu enthalten: 

 a) eine Beschreibung über die technischen Einzelheiten des Baus;  a) eine Beschreibung über die technischen Einzelheiten des Baus; 
 b) die Angabe der Grundflächen-, Geschoßflächen- bzw Baumassenzahl, der 

Wohnnutz- bzw Nutzflächen, des umbauten Raumes und der 
 b) die Angabe der Grundflächen-, Geschoßflächen- bzw Baumassenzahl, der 

Grünflächenzahl (soweit eine solche festgelegt ist), der Wohnnutz- bzw 



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gebäudehülle in m², bei Änderung der Gebäudehülle von bestehenden 
Bauten auch die Prozentangabe der davon erfassten Gebäudehülle; 

Nutzflächen, des umbauten Raumes und der Gebäudehülle in m², bei 
Änderung der Gebäudehülle von bestehenden Bauten auch die 
Prozentangabe der davon erfassten Gebäudehülle, und zwar jeweils samt 
rechnerischem Nachweis und planlicher Darstellung; 

 c) einen Nachweis über die Erfüllung der baurechtlichen 
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz, und über die 
Ausstellung eines Energieausweises, wenn ein solcher nach § 17a Abs 1 
und 2 erforderlich ist;  

 c) einen Nachweis über die Erfüllung der baurechtlichen 
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz, und über die 
Ausstellung eines Energieausweises, wenn ein solcher nach § 17a Abs 1 
und 2 erforderlich ist;  

 d) eine Beschreibung der für das Ansehen des Baus maßgebenden Umstände, 
soweit diese nicht aus den Bauplänen zu entnehmen sind; 

 d) eine Beschreibung der für das Ansehen des Baus maßgebenden Umstände, 
soweit diese nicht aus den Bauplänen zu entnehmen sind; 

 e) eine Beschreibung der Bodenverhältnisse; und  e) eine Beschreibung der Bodenverhältnisse; und 
 f) bei Garagen die Angabe für welche nach dem verwendeten Treibstoff zu 

unterscheidende Fahrzeuge die Garage bestimmt ist, wenn eine Nutzung 
mit anderen Fahrzeugen beabsichtigt ist als solchen, die mit Benzin oder 
Diesel betrieben werden; 

 f) bei Garagen die Angabe für welche nach dem verwendeten Treibstoff zu 
unterscheidende Fahrzeuge die Garage bestimmt ist, wenn eine Nutzung 
mit anderen Fahrzeugen beabsichtigt ist als solchen, die mit Benzin oder 
Diesel betrieben werden; 

 g) eine Darstellung der Prüfung des Einsatzes von hocheffizienten 
alternativen Energiesystemen in technischer, ökologischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht. 

 g) eine Darstellung der Prüfung des Einsatzes von hocheffizienten 
alternativen Energiesystemen in technischer, ökologischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht. 

(5) Für bauliche Maßnahmen anderer Art als Bauführungen sind Pläne und 
eine technische Beschreibung in dem Umfang vorzulegen, daß daraus eine 
ausreichende Beurteilung der beabsichtigten Maßnahme möglich erscheint. Für die 
Ausstattung der Pläne gilt Abs. 3 im erforderlichen Umfang sinngemäß. 

(5) Für bauliche Maßnahmen anderer Art als Bauführungen sind Pläne und 
eine technische Beschreibung in dem Umfang vorzulegen, daß daraus eine 
ausreichende Beurteilung der beabsichtigten Maßnahme möglich erscheint. Für die 
Ausstattung der Pläne gilt Abs. 3 im erforderlichen Umfang sinngemäß. 

(6) Soweit es wegen der besonderen Art der baulichen Maßnahme oder im 
Hinblick auf die Bodenverhältnisse erforderlich erscheint, sind auf Verlangen der 
Baubehörde noch als weitere Unterlagen vorzulegen: 

(6) Soweit es wegen der besonderen Art der baulichen Maßnahme oder im 
Hinblick auf die Bodenverhältnisse erforderlich erscheint, sind auf Verlangen der 
Baubehörde noch als weitere Unterlagen vorzulegen: 

 a) Geländedarstellungen und Angabe der absoluten Höhen;  a) Geländedarstellungen und Angabe der absoluten Höhen; 
 b) Detailpläne und Konstruktionspläne bestimmter Maßstäbe sowie 

schaubildliche Darstellungen von Einzelheiten der baulichen Maßnahme; 
 b) Detailpläne und Konstruktionspläne bestimmter Maßstäbe sowie 

schaubildliche Darstellungen von Einzelheiten der baulichen Maßnahme; 
 c) für tragende Konstruktionen statische Berechnungen und Detailpläne, aus 

denen die Standfestigkeit der baulichen Maßnahme einschließlich der 
Fundierung ersichtlich ist; 

 c) für tragende Konstruktionen statische Berechnungen und Detailpläne, aus 
denen die Standfestigkeit der baulichen Maßnahme einschließlich der 
Fundierung ersichtlich ist; 

 d) andere Daten und Berechnungen zur Beurteilung der baulichen 
Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Schall- und Wärmedämmung. 

 d) andere Daten und Berechnungen zur Beurteilung der baulichen 
Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Schall- und Wärmedämmung. 
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Unter den angeführten Voraussetzungen sowie dann, wenn es wegen der 
Besonderheit des Orts-, Stadt- oder Landschaftsbildes erforderlich ist, kann die 
Baubehörde auch die Beistellung eines Modelles oder Baumassenmodelles und die 
Erstellung einer Bauattrappe verlangen. 

Unter den angeführten Voraussetzungen sowie dann, wenn es wegen der 
Besonderheit des Orts-, Stadt- oder Landschaftsbildes erforderlich ist, kann die 
Baubehörde auch die Beistellung eines Modelles oder Baumassenmodelles und die 
Erstellung einer Bauattrappe verlangen. 

(7) Wenn es vom Standpunkt des Denkmalschutzes, der Altstadterhaltung 
oder des Ortsbildschutzes zur Erhaltung eines Baues oder einer sonstigen baulichen 
Anlage erforderlich erscheint, kann die Baubehörde zur Sicherung einer 
fachgerechten Bauausführung die Vorlage eines Bauausführungskonzeptes 
verlangen. 

(7) Wenn es vom Standpunkt des Denkmalschutzes, der Altstadterhaltung 
oder des Ortsbildschutzes zur Erhaltung eines Baues oder einer sonstigen baulichen 
Anlage erforderlich erscheint, kann die Baubehörde zur Sicherung einer 
fachgerechten Bauausführung die Vorlage eines Bauausführungskonzeptes 
verlangen. 

(8) Ansuchen um Bewilligung von Bauvorhaben mit einer Baumasse von 
mehr als 5.000 m3 ist ferner ein Konzept über die Vermeidung und 
ordnungsgemäße Trennung und Behandlung der bei der Bauführung anfallenden 
Abfälle einschließlich der hiefür erforderlichen Einrichtungen 
(Abfallwirtschaftskonzept) anzuschließen. Auf das Abfallwirtschaftskonzept 
finden die Bestimmungen über technische Beschreibungen Anwendung. 

(8) Ansuchen um Bewilligung von Bauvorhaben mit einer Baumasse von 
mehr als 5.000 m3 ist ferner ein Konzept über die Vermeidung und 
ordnungsgemäße Trennung und Behandlung der bei der Bauführung anfallenden 
Abfälle einschließlich der hiefür erforderlichen Einrichtungen 
(Abfallwirtschaftskonzept) anzuschließen. Auf das Abfallwirtschaftskonzept 
finden die Bestimmungen über technische Beschreibungen Anwendung. 

(9) Die Pläne und die technische Beschreibung sind vom Bewilligungswerber 
und vom Verfasser der Unterlagen zu unterfertigen. Für Bauführungen gemäß § 2 
Abs. 1 Z 1 mit einem umbauten Raum von mehr als 300 m3 muß der Verfasser der 
Unterlagen eine hiezu nach gewerberechtlichen oder sonstigen Rechtsvorschriften 
ausdrücklich befugte Person sein. Die Baubehörde kann für andere Zu- und 
Aufbauten sowie für Umbauten die Vorlage der von einer solchen Person verfaßten 
Unterlagen verlangen, wenn diese baulichen Maßnahmen auf die Festigkeit und 
Brandsicherheit eines Baues erhebliche Auswirkungen haben können. Der 
Verfasser ist gegenüber der Baubehörde für die Richtigkeit der Unterlagen haftbar. 

(9) Die Pläne und die technische Beschreibung sind vom Bewilligungswerber 
und vom Verfasser der Unterlagen zu unterfertigen. Für Bauführungen gemäß § 2 
Abs. 1 Z 1 mit einem umbauten Raum von mehr als 300 m3 muß der Verfasser der 
Unterlagen eine hiezu nach gewerberechtlichen oder sonstigen Rechtsvorschriften 
ausdrücklich befugte Person sein. Die Baubehörde kann für andere Zu- und 
Aufbauten sowie für Umbauten die Vorlage der von einer solchen Person verfaßten 
Unterlagen verlangen, wenn diese baulichen Maßnahmen auf die Festigkeit und 
Brandsicherheit eines Baues erhebliche Auswirkungen haben können. Der 
Verfasser ist gegenüber der Baubehörde für die Richtigkeit der Unterlagen haftbar. 

(10) Die Pläne und die technische Beschreibung sind in dreifacher 
Ausfertigung vorzulegen. 

(10) Die Pläne und die technische Beschreibung sind in dreifacher 
Ausfertigung vorzulegen. 

Vollendung der baulichen Maßnahme Vollendung der baulichen Maßnahme 
§ 17 § 17 

(1) Die Vollendung der baulichen Maßnahme, bei Bauten aber die Aufnahme 
ihrer Benützung oder der Benützung einzelner für sich benützbarer und zur 
Benützung vorgesehener Teile, ist der Baubehörde anzuzeigen. Die Anzeige ist 
vom Bauherrn zu erstatten. Die Benützung von Bauten oder einzelner Teile darf 
erst aufgenommen werden, wenn die Anzeige nach Abs 2 vollständig erfolgt ist. 

(1) Die Vollendung der baulichen Maßnahme, bei Bauten aber die Aufnahme 
ihrer Benützung oder der Benützung einzelner für sich benützbarer und zur 
Benützung vorgesehener Teile, ist der Baubehörde anzuzeigen. Die Anzeige ist 
vom Bauherrn zu erstatten. Die Benützung von Bauten oder einzelner Teile darf 
erst aufgenommen werden, wenn die Anzeige nach Abs 2 vollständig erfolgt ist. 

(2) Der Anzeige sind anzuschließen: (2) Der Anzeige sind anzuschließen: 
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 1. eine Bestätigung des Bauausführenden oder des Bauführers, soweit solche 

gemäß § 11 Abs 1 bzw 2 zu bestellen waren, über die der Bewilligung 
gemäße und den Bauvorschriften entsprechende Bauausführung unter 
Angabe allfälliger geringfügiger Abweichungen; 

 1. eine Bestätigung des Bauausführenden oder des Bauführers, soweit solche 
gemäß § 11 Abs 1 bzw 2 zu bestellen waren, über die der Bewilligung 
gemäße und den Bauvorschriften entsprechende Bauausführung unter 
Angabe allfälliger geringfügiger Abweichungen; 

 2. soweit dies in der Baubewilligung vorgeschrieben worden ist (§ 9 Abs 4)  2. soweit dies in der Baubewilligung vorgeschrieben worden ist (§ 9 Abs 4) 
 a) eine Bestätigung eines Rauchfangkehrermeisters über die 

vorschriftsmäßige Ausführung der Rauch- und Abgasfänge von 
Feuerstätten; 

 a) eine Bestätigung eines Rauchfangkehrermeisters über die 
vorschriftsmäßige Ausführung der Rauch- und Abgasfänge von 
Feuerstätten; 

 b) eine Bestätigung eines befugten Elektrotechnikers über die 
vorschriftsmäßige Ausführung der Elektroinstallationen; 

 b) eine Bestätigung eines befugten Elektrotechnikers über die 
vorschriftsmäßige Ausführung der Elektroinstallationen; 

 c) eine Bestätigung eines Sachverständigen oder befugten Unternehmers 
über die ordnungsgemäße Ausführung der Feuerlösch- und 
Brandmeldeeinrichtungen (ausgenommen Handfeuerlöscher), 
Brandrauchabsauganlagen, mechanische Lüftungsanlagen und CO-
Überwachungsanlagen; 

 c) eine Bestätigung eines Sachverständigen oder befugten Unternehmers 
über die ordnungsgemäße Ausführung der Feuerlösch- und 
Brandmeldeeinrichtungen (ausgenommen Handfeuerlöscher), 
Brandrauchabsauganlagen, mechanische Lüftungsanlagen und CO-
Überwachungsanlagen; 

 d) eine Bestätigung eines Sachverständigen oder befugten Unternehmers 
über die Einhaltung des Mindestschallschutzes, ausgenommen bei 
Einfamilienhäusern; 

 d) eine Bestätigung eines Sachverständigen oder befugten Unternehmers 
über die Einhaltung des Mindestschallschutzes, ausgenommen bei 
Einfamilienhäusern; 

 e) eine Bestätigung eines Sachverständigen oder befugten Unternehmers 
über die Einhaltung der Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz oder im Fall einer Bewilligung gemäß § 9 
Abs 1b des dafür maßgeblichen niedrigeren LEKT-Wertes; 

 e) eine Bestätigung eines Sachverständigen oder befugten Unternehmers 
über die Einhaltung der Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz oder im Fall einer Bewilligung gemäß § 9 
Abs 1b des dafür maßgeblichen niedrigeren LEKT-Wertes; 

 f) sonstige Bestätigungen von Sachverständigen und befugten 
Unternehmern über  

 f) sonstige Bestätigungen von Sachverständigen und befugten 
Unternehmern über  

 – die ordnungsgemäße Ausführung bestimmter Teile der baulichen 
Anlage, insbesondere besonderer betriebstechnischer 
Einrichtungen 

 – die ordnungsgemäße Ausführung bestimmter Teile der baulichen 
Anlage, insbesondere besonderer betriebstechnischer 
Einrichtungen; 

 – ;   – die Einhaltung einer festgelegten Grünflächenzahl samt 
rechnerischem Nachweis und planlicher Darstellung;  

 g) eine Bestätigung über die der Bewilligung und den Bauvorschriften 
entsprechende Bauausführung durch einen unabhängigen 
Sachverständigen, welcher nicht mit der Planung oder Ausführung der 
baulichen Maßnahme befasst war und in keinem Dienst- oder 
Organschaftsverhältnis mit dem Planverfasser oder Bauführer sowie 
den Bauausführenden steht. 

 g) eine Bestätigung über die der Bewilligung und den Bauvorschriften 
entsprechende Bauausführung durch einen unabhängigen 
Sachverständigen, welcher nicht mit der Planung oder Ausführung der 
baulichen Maßnahme befasst war und in keinem Dienst- oder 
Organschaftsverhältnis mit dem Planverfasser oder Bauführer sowie 
den Bauausführenden steht. 
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 3. ein Nachweis über die Ausstellung eines Energieausweises nach Maßgabe 

des § 17a. 
 3. ein Nachweis über die Ausstellung eines Energieausweises nach Maßgabe 

des § 17a. 
 4. (Anm: entfallen auf Grund LGBl Nr 1/2016)   4. (Anm: entfallen auf Grund LGBl Nr 1/2016)  

(3) Mit der Anzeige ist bei Neubauten, ausgenommen für (3) Mit der Anzeige ist bei Neubauten, ausgenommen für 
Nebenanlagen im Sinn des § 10 Abs 4 zweiter Satz, ein von einem hiezu 
Berechtigten verfaßter Plan über die genaue Lage des Baues entsprechend der 
Vermessungsverordnung 2016, BGBl II Nr 307/2016, vorzulegen, es sei denn, daß 
sich der Bauherr verpflichtet, die auf ihn entfallenden anteiligen Kosten einer von 
der Gemeinde durchgeführten oder veranlaßten Vermessung aller in einem 
bestimmten Zeitraum neu errichteten Bauten zu übernehmen. Die 
Vermessungsdaten sind von der Baubehörde dem zuständigen Vermessungsamt 
bekanntzugeben.  

Nebenanlagen im Sinn des § 10 Abs 4 zweiter Satz, ein von einem hiezu 
Berechtigten verfaßter Plan über die genaue Lage des Baues entsprechend der 
Vermessungsverordnung 2016, BGBl II Nr 307/2016, vorzulegen, es sei denn, daß 
sich der Bauherr verpflichtet, die auf ihn entfallenden anteiligen Kosten einer von 
der Gemeinde durchgeführten oder veranlaßten Vermessung aller in einem 
bestimmten Zeitraum neu errichteten Bauten zu übernehmen. Die 
Vermessungsdaten sind von der Baubehörde dem zuständigen Vermessungsamt 
bekanntzugeben.  

(4) Die Baubehörde hat sich bei baulichen Maßnahmen, für die eine 
Baubewilligung im nicht vereinfachten (gewöhnlichen) Verfahren ohne 
Vorschreibung der Vorlage einer Bestätigung gemäß Abs 2 Z 2 lit g erteilt worden 
ist, tunlichst binnen Jahresfrist ab Einlangen der Anzeige in geeigneter Weise von 
der Übereinstimmung der baulichen Anlage mit der erteilten Baubewilligung zu 
überzeugen. Die Beseitigung der dabei allenfalls wahrgenommenen Mängel und 
Abweichungen von der Bewilligung ist von der Baubehörde zu veranlassen. 
Werden Mängel festgestellt, die eine Benützung aus Sicherheits- oder 
Gesundheitsrücksichten nicht zulassen, so hat die Baubehörde bis zur Behebung 
dieser Mängel die Benützung im erforderlichen Umfang zu untersagen. Das 
Ergebnis der Überprüfung ist durch Bescheid auszusprechen. Mit der Überprüfung 
verbundene Barauslagen, Kommissionsgebühren und Verwaltungsabgaben sind 
vom Bauherrn zu tragen. Bei Gefahr im Verzug kann die Baubehörde die zur 
Nichtbenutzung erforderlichen Maßnahmen durch Ausübung unmittelbarer 
Befehls- und Zwangsgewalt auf Gefahr und Kosten des Eigentümers setzen.  

(4) Die Baubehörde hat sich bei baulichen Maßnahmen, für die eine 
Baubewilligung im nicht vereinfachten (gewöhnlichen) Verfahren ohne 
Vorschreibung der Vorlage einer Bestätigung gemäß Abs 2 Z 2 lit g erteilt worden 
ist, tunlichst binnen Jahresfrist ab Einlangen der Anzeige in geeigneter Weise von 
der Übereinstimmung der baulichen Anlage mit der erteilten Baubewilligung zu 
überzeugen. Die Beseitigung der dabei allenfalls wahrgenommenen Mängel und 
Abweichungen von der Bewilligung ist von der Baubehörde zu veranlassen. 
Werden Mängel festgestellt, die eine Benützung aus Sicherheits- oder 
Gesundheitsrücksichten nicht zulassen, so hat die Baubehörde bis zur Behebung 
dieser Mängel die Benützung im erforderlichen Umfang zu untersagen. Das 
Ergebnis der Überprüfung ist durch Bescheid auszusprechen. Mit der Überprüfung 
verbundene Barauslagen, Kommissionsgebühren und Verwaltungsabgaben sind 
vom Bauherrn zu tragen. Bei Gefahr im Verzug kann die Baubehörde die zur 
Nichtbenutzung erforderlichen Maßnahmen durch Ausübung unmittelbarer 
Befehls- und Zwangsgewalt auf Gefahr und Kosten des Eigentümers setzen.  

(5) Die Baubehörde kann auch ohne Vorliegen einer Anzeige gemäß Abs 1 
eine bauliche Anlage der Überprüfung unterziehen, sobald zu deren vollständigen 
Ausführung nur noch unbedeutende Vorkehrungen erforderlich sind oder ihre 
Benützung aufgenommen wurde. Dabei hat die Baubehörde die Vermessung 
gemäß Abs 3 auf Kosten des Bauherrn zu veranlassen, wenn dieser den 
vorgeschriebenen Plan nicht auf Aufforderung innerhalb angemessener Frist 
vorlegt, und die Vermessungsdaten sodann dem zuständigen Vermessungsamt 
bekanntzugeben. 

(5) Die Baubehörde kann auch ohne Vorliegen einer Anzeige gemäß Abs 1 
eine bauliche Anlage der Überprüfung unterziehen, sobald zu deren vollständigen 
Ausführung nur noch unbedeutende Vorkehrungen erforderlich sind oder ihre 
Benützung aufgenommen wurde. Dabei hat die Baubehörde die Vermessung 
gemäß Abs 3 auf Kosten des Bauherrn zu veranlassen, wenn dieser den 
vorgeschriebenen Plan nicht auf Aufforderung innerhalb angemessener Frist 
vorlegt, und die Vermessungsdaten sodann dem zuständigen Vermessungsamt 
bekanntzugeben. 
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(6) Mit der Vollendung der baulichen Maßnahme ist der Bauherr verpflichtet, 

Beeinträchtigungen, welche Grundflächen durch die bauliche Maßnahme erfahren 
haben, auch ohne behördlichen Auftrag zu beheben und einen ordnungsgemäßen 
Zustand herzustellen. Hiezu gehört auch die vollständige Entfernung der 
Baustelleneinrichtung. 

(6) Mit der Vollendung der baulichen Maßnahme ist der Bauherr verpflichtet, 
Beeinträchtigungen, welche Grundflächen durch die bauliche Maßnahme erfahren 
haben, auch ohne behördlichen Auftrag zu beheben und einen ordnungsgemäßen 
Zustand herzustellen. Hiezu gehört auch die vollständige Entfernung der 
Baustelleneinrichtung. 

(7) Die bauliche Maßnahme ist längstens binnen drei Jahren ab Beginn ihrer 
Ausführung zu vollenden. Die Baubehörde kann die Frist einmal um bis zu drei 
Jahre verlängern, wenn vor ihrem Ablauf darum angesucht worden ist und triftige 
Gründe dafür vorliegen. Diese Frist ist entsprechend der Art und dem Umfang der 
baulichen Maßnahmen und den ausstehenden Arbeiten zu bestimmen. 

(7) Die bauliche Maßnahme ist längstens binnen drei Jahren ab Beginn ihrer 
Ausführung zu vollenden. Die Baubehörde kann die Frist einmal um bis zu drei 
Jahre verlängern, wenn vor ihrem Ablauf darum angesucht worden ist und triftige 
Gründe dafür vorliegen. Diese Frist ist entsprechend der Art und dem Umfang der 
baulichen Maßnahmen und den ausstehenden Arbeiten zu bestimmen. 

(8) Wird die bauliche Maßnahme nicht innerhalb der nach Abs 7 geltenden 
Frist im Sinn des Abs 6 vollendet, hat die Baubehörde die Vollendung innerhalb 
angemessener, zwei Jahre nicht überschreitender Frist aufzutragen, wenn ein nicht 
nur verhältnismäßig geringer Teil der baulichen Maßnahme bereits ausgeführt 
worden ist und die Vollendung der baulichen Maßnahme allgemein wirtschaftlich 
vertretbar ist. Ansonsten hat die Baubehörde die Beseitigung der bereits 
ausgeführten Teile der baulichen Maßnahme und die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes des Bauplatzes aufzutragen. 

(8) Wird die bauliche Maßnahme nicht innerhalb der nach Abs 7 geltenden 
Frist im Sinn des Abs 6 vollendet, hat die Baubehörde die Vollendung innerhalb 
angemessener, zwei Jahre nicht überschreitender Frist aufzutragen, wenn ein nicht 
nur verhältnismäßig geringer Teil der baulichen Maßnahme bereits ausgeführt 
worden ist und die Vollendung der baulichen Maßnahme allgemein wirtschaftlich 
vertretbar ist. Ansonsten hat die Baubehörde die Beseitigung der bereits 
ausgeführten Teile der baulichen Maßnahme und die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes des Bauplatzes aufzutragen. 

(9) Sind in der Baubewilligung Bedingungen gemäß § 9 Abs 2 dritter Satz 
aufgenommen, darf die bauliche Anlage erst nach Herstellung der so 
vorgeschriebenen baulichen Nebenanlagen benützt werden. 

(9) Sind in der Baubewilligung Bedingungen gemäß § 9 Abs 2 dritter Satz 
aufgenommen, darf die bauliche Anlage erst nach Herstellung der so 
vorgeschriebenen baulichen Nebenanlagen benützt werden. 

§ 24b § 24b 
 (1) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 107/2013 treten in Kraft:  (1) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 107/2013 treten in Kraft: 
 1. die §§ 16 Abs 1 dritter Satz, 17 Abs 4, 19 Abs 5 sowie 20 Abs 8 und 9 mit 

1. Jänner 2014; 
 1. die §§ 16 Abs 1 dritter Satz, 17 Abs 4, 19 Abs 5 sowie 20 Abs 8 und 9 mit 

1. Jänner 2014; 
 2. die §§ 6 Abs 1 und 16 Abs 1 letzter Satz sowie die Aufhebung des § 22 

Abs 4 mit 1. Jänner 2015. 
 2. die §§ 6 Abs 1 und 16 Abs 1 letzter Satz sowie die Aufhebung des § 22 

Abs 4 mit 1. Jänner 2015. 
 (2) (Anm: entfallen auf Grund LGBl Nr 62/2021).  (2) (Anm: entfallen auf Grund LGBl Nr 62/2021). 

(3) Die §§ 1, 3 Abs 2, 5 Abs 4, 17 Abs 3, 17a Abs 1, 3 bis 6, 19b, 23 Abs 1, 
24a und 25 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 76/2014 und die Aufhebung des 
§ 19c treten mit Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden Monats in Kraft. 
Bis 9. Juli 2015 ist § 17a Abs 1 Z 4 und Abs 6 in der neuen Fassung mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Schwellenwert der Geschoßfläche für die 
Erstellung eines Energieausweises und den Aushang des Energieausweises auch 

(3) Die §§ 1, 3 Abs 2, 5 Abs 4, 17 Abs 3, 17a Abs 1, 3 bis 6, 19b, 23 Abs 1, 
24a und 25 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 76/2014 und die Aufhebung des 
§ 19c treten mit Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden Monats in Kraft. 
Bis 9. Juli 2015 ist § 17a Abs 1 Z 4 und Abs 6 in der neuen Fassung mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Schwellenwert der Geschoßfläche für die 
Erstellung eines Energieausweises und den Aushang des Energieausweises auch 
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bei Bauten, die von Behörden und Ämtern mit starkem Publikumsverkehr genutzt 
werden, 500 m² beträgt. 

bei Bauten, die von Behörden und Ämtern mit starkem Publikumsverkehr genutzt 
werden, 500 m² beträgt. 

(4) Die §§ 1, 2 Abs 1 und 4, 3 Abs 1, 5 Abs 1, 7 Abs 1 und 6, 7a, 8b Abs 1, 9 
Abs 1a, 10, 17 Abs 2, 19, 19a, 20, 22 und 23 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes 
LGBl Nr 1/2016 treten gleichzeitig mit dem Salzburger Bautechnikgesetz 2015 in 
Kraft.  

(4) Die §§ 1, 2 Abs 1 und 4, 3 Abs 1, 5 Abs 1, 7 Abs 1 und 6, 7a, 8b Abs 1, 9 
Abs 1a, 10, 17 Abs 2, 19, 19a, 20, 22 und 23 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes 
LGBl Nr 1/2016 treten gleichzeitig mit dem Salzburger Bautechnikgesetz 2015 in 
Kraft.  

(5) Die §§ 2 Abs 2 und 4 Z 1 lit b, 3 Abs 1, 4 Abs 1a, 5 Abs 1 und Abs 4 lit c, 
7 Abs 10, 10 Abs 2 Z 3 und Abs 5, 16 Abs 6, 17 Abs 2 Z 2 und 3 sowie Abs 3 und 
4, 17a Abs 3a und 4 sowie § 19b Abs 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 
96/2017 treten mit 1. Dezember 2017 in Kraft. Auf vor diesem Zeitpunkt 
beantragte Baubewilligungen finden die §§ 4 Abs 1a und 5 Abs 1 lit g in der 
Fassung des Gesetzes LGBl Nr 96/2017 keine Anwendung; § 10 Abs 2 Z 3 ist auf 
solche Baubewilligungen in der bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.  

(5) Die §§ 2 Abs 2 und 4 Z 1 lit b, 3 Abs 1, 4 Abs 1a, 5 Abs 1 und Abs 4 lit c, 
7 Abs 10, 10 Abs 2 Z 3 und Abs 5, 16 Abs 6, 17 Abs 2 Z 2 und 3 sowie Abs 3 und 
4, 17a Abs 3a und 4 sowie § 19b Abs 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 
96/2017 treten mit 1. Dezember 2017 in Kraft. Auf vor diesem Zeitpunkt 
beantragte Baubewilligungen finden die §§ 4 Abs 1a und 5 Abs 1 lit g in der 
Fassung des Gesetzes LGBl Nr 96/2017 keine Anwendung; § 10 Abs 2 Z 3 ist auf 
solche Baubewilligungen in der bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.  

(6) Die §§ 17a Abs 4, 19b Abs 3 und 23 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes 
LGBl Nr 82/2018 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.  

(6) Die §§ 17a Abs 4, 19b Abs 3 und 23 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes 
LGBl Nr 82/2018 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.  

(7) Die §§ 17a Abs 4 (neu), 17b, 23 Abs 1 und (§) 25 in der Fassung des 
Gesetzes LGBl Nr 33/2019 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. Gleichzeitig tritt § 17a Abs 4 (alt) außer Kraft. 

(7) Die §§ 17a Abs 4 (neu), 17b, 23 Abs 1 und (§) 25 in der Fassung des 
Gesetzes LGBl Nr 33/2019 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. Gleichzeitig tritt § 17a Abs 4 (alt) außer Kraft. 

(8) Die §§ 2, 3, 3a, 4 Abs 1, 7 Abs 1, 10 Abs 1 und 4, 17a, 17b, 17c, 19b, 22a, 
23 Abs 1 und 25 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 62/2021 treten mit 
1. August 2021 in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt anhängige Verfahren ist § 3a in 
der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 62/2021 nicht anzuwenden. 

(8) Die §§ 2, 3, 3a, 4 Abs 1, 7 Abs 1, 10 Abs 1 und 4, 17a, 17b, 17c, 19b, 22a, 
23 Abs 1 und 25 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 62/2021 treten mit 
1. August 2021 in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt anhängige Verfahren ist § 3a in 
der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 62/2021 nicht anzuwenden. 

(9) Die zu dem im Abs 8 bestimmten Zeitpunkt auf bewilligten Flughäfen 
(§§ 64, 68 LFG) bestehenden baulichen Anlagen, die luftfahrtrechtlich 
rechtskräftig bewilligt und von der Baurechtskompetenz des Landesgesetzgebers 
erfasst sind, gelten als im Sinn dieses Gesetzes bewilligt. 

(9) Die zu dem im Abs 8 bestimmten Zeitpunkt auf bewilligten Flughäfen 
(§§ 64, 68 LFG) bestehenden baulichen Anlagen, die luftfahrtrechtlich 
rechtskräftig bewilligt und von der Baurechtskompetenz des Landesgesetzgebers 
erfasst sind, gelten als im Sinn dieses Gesetzes bewilligt. 

(10) § 2 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 52/2022 tritt mit 1. 
Oktober 2022 in Kraft. 

(10) § 2 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 52/2022 tritt mit 1. 
Oktober 2022 in Kraft. 

 (13) Die §§ 5 Abs 4 und 17 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr ...../....... treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. 
Auf zu diesem Zeitpunkt bereits anhängige Bauverfahren sind die §§ 5 Abs 4 und 
17 Abs 2 in der bisherigen Fassung weiter anzuwenden. 

 



Textgegenüberstellung 
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Gesetz vom 17. Dezember 2008 über die Raumordnung im Land 
Salzburg (Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 - ROG 2009) 

Gesetz vom 17. Dezember 2008 über die Raumordnung im Land 
Salzburg (Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 - ROG 2009) 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Überörtliche Raumplanung Überörtliche Raumplanung 

2. Teil 2. Teil 
Raumverträglichkeitsprüfungen Raumverträglichkeitsprüfungen 

Raumverträglichkeitsprüfung für Seveso-Betriebe Raumverträglichkeitsprüfung für Seveso-Betriebe 
§ 16 § 16 

(1) Die Verwendung von Flächen für Betriebe, die in den Anwendungsbereich 
der Seveso-Richtlinie fallen, ist vom Standpunkt der überörtlichen Raumplanung 
des Landes nur zulässig, wenn die Landesregierung auf Antrag die 
Raumverträglichkeit des Vorhabens durch Bescheid festgestellt hat. 

(1) Die Verwendung von Flächen für Betriebe, die in den Anwendungsbereich 
der Seveso-Richtlinie fallen, ist vom Standpunkt der überörtlichen Raumplanung 
des Landes nur zulässig, wenn die Landesregierung auf Antrag die 
Raumverträglichkeit des Vorhabens durch Bescheid festgestellt hat. 

(2) Der Projektwerber hat seinem Antrag alle zur Beurteilung des 
Gefahrenpotentials und des damit verbundenen Auswirkungsbereichs 
erforderlichen Unterlagen beizufügen. Der Antrag und die zur Beurteilung der 
Auswirkungen eines schweren Unfalls erforderlichen Unterlagen sind in der mit 
den Angelegenheiten der Raumordnung befassten Abteilung des Amtes der 
Landesregierung acht Wochen zur allgemeinen Einsicht während der für den 
Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden sowie im Internet aufzulegen. Die 
Auflage ist kundzumachen: 

(2) Der Projektwerber hat seinem Antrag alle zur Beurteilung des 
Gefahrenpotentials und des damit verbundenen Auswirkungsbereichs 
erforderlichen Unterlagen beizufügen. Der Antrag und die zur Beurteilung der 
Auswirkungen eines schweren Unfalls erforderlichen Unterlagen sind in der mit 
den Angelegenheiten der Raumordnung befassten Abteilung des Amtes der 
Landesregierung acht Wochen zur allgemeinen Einsicht während der für den 
Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden sowie im Internet aufzulegen. Die 
Auflage ist kundzumachen: 

 1. in der Salzburger Landes-Zeitung;  1. in der Salzburger Landes-Zeitung; 
 2. durch Anschlag an den Amtstafeln der Bezirksverwaltungsbehörden und 

Gemeinden, die vom Auswirkungsbereich der Anlage betroffen sind. 
 2. durch Anschlag an den Amtstafeln der Bezirksverwaltungsbehörden und 

Gemeinden, die vom Auswirkungsbereich der Anlage betroffen sind. 
Die Auflage- und Kundmachungsfrist läuft ab Verlautbarung in der Salzburger 
Landes-Zeitung. Innerhalb der Auflagefrist können von Personen, die ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft machen, schriftliche Äußerungen zur 

Die Auflage- und Kundmachungsfrist läuft ab Verlautbarung in der Salzburger 
Landes-Zeitung. Innerhalb der Auflagefrist können von Personen, die ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft machen, schriftliche Äußerungen zur 
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Raumverträglichkeit eingebracht werden. Die Kundmachung hat auf die 
Möglichkeit zur Einbringung solcher Äußerungen hinzuweisen. Bei der 
Entscheidung über die Raumverträglichkeit ist auf diese Äußerungen Bedacht zu 
nehmen. Parteistellung haben der Projektwerber, die Gemeinden, die vom 
Auswirkungsbereich des Betriebs betroffen sind, die Landesumweltanwaltschaft 
sowie alle Personen mit berechtigtem Interesse, die innerhalb der 
Kundmachungsfrist eine Äußerung abgegeben haben. Die vom 
Auswirkungsbereich des Betriebs betroffenen Gemeinden, die 
Landesumweltanwaltschaft und die Personen mit berechtigtem Interesse, die 
innerhalb der Kundmachungsfrist eine Äußerung abgegeben haben, sind 
berechtigt, gegen den in diesem Verfahren ergangenen Bescheid Beschwerde an 
das Landesverwaltungsgericht und gegen die Entscheidung des 
Landesverwaltungsgerichts Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

Raumverträglichkeit eingebracht werden. Die Kundmachung hat auf die 
Möglichkeit zur Einbringung solcher Äußerungen hinzuweisen. Bei der 
Entscheidung über die Raumverträglichkeit ist auf diese Äußerungen Bedacht zu 
nehmen. Parteistellung haben der Projektwerber, die Gemeinden, die vom 
Auswirkungsbereich des Betriebs betroffen sind, die Landesumweltanwaltschaft, 
anerkannte und für das Land Salzburg zugelassene Umweltorganisationen gemäß 
§ 19 Abs 7 UVP-G 2000 sowie alle Personen mit berechtigtem Interesse, die 
innerhalb der Kundmachungsfrist eine Äußerung abgegeben haben. Die vom 
Auswirkungsbereich des Betriebs betroffenen Gemeinden, die 
Landesumweltanwaltschaft, die vorgenannten Umweltorganisationen und die 
Personen mit berechtigtem Interesse, die innerhalb der Kundmachungsfrist eine 
Äußerung abgegeben haben, sind berechtigt, gegen den in diesem Verfahren 
ergangenen Bescheid Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht und gegen die 
Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

(3) Die Raumverträglichkeit eines Seveso-Betriebs ist nicht gegeben, wenn (3) Die Raumverträglichkeit eines Seveso-Betriebs ist nicht gegeben, wenn 
 1. im Auswirkungsbereich kein angemessener Abstand zu Wohngebieten, 

öffentlich genutzten Gebieten einschließlich solcher Bauten, wichtigen 
Verkehrswegen oder zu unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes 
besonders wertvollen oder empfindlichen Gebieten vorhanden ist; oder 

 1. im Auswirkungsbereich kein angemessener Abstand zu Wohngebieten, 
öffentlich genutzten Gebieten einschließlich solcher Bauten, wichtigen 
Verkehrswegen oder zu unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes 
besonders wertvollen oder empfindlichen Gebieten vorhanden ist; oder 

 2. das Vorhaben im Widerspruch zu Zielen und Maßnahmen von 
Entwicklungsprogrammen oder Festlegungen in Räumlichen 
Entwicklungskonzepten steht. 

 2. das Vorhaben im Widerspruch zu Zielen und Maßnahmen von 
Entwicklungsprogrammen oder Festlegungen in Räumlichen 
Entwicklungskonzepten steht. 

Als Auswirkungsbereich gilt der Umgebungsbereich eines Betriebs, in dem bei 
einem schweren Unfall erhebliche Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit 
von Menschen und der Umwelt nicht ausgeschlossen werden können. 

Als Auswirkungsbereich gilt der Umgebungsbereich eines Betriebs, in dem bei 
einem schweren Unfall erhebliche Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit 
von Menschen und der Umwelt nicht ausgeschlossen werden können. 

(4) Im Bescheid über die Raumverträglichkeit ist der Auswirkungsbereich des 
Betriebs festzulegen. Die Gemeinde hat den festgelegten Auswirkungsbereich im 
Flächenwidmungsplan zu kennzeichnen. Innerhalb des so gekennzeichneten 
Auswirkungsbereichs dürfen keine Widmungen erfolgen sowie auf Grund 
landesgesetzlicher Vorschriften keine Bewilligungen, Genehmigungen udgl erteilt 
werden, wenn deren Verwirklichung zu einer erheblichen Vermehrung des Risikos 
oder der Folgen eines schweren Unfalls, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der 
betroffenen Personen, führen kann. In Bauplatzerklärungen für Grundflächen, die 
im Auswirkungsbereich liegen, ist darauf hinzuweisen, dass eine Bebauung keine 
derartige Folgewirkung nach sich ziehen darf. 

(4) Im Bescheid über die Raumverträglichkeit ist der Auswirkungsbereich des 
Betriebs festzulegen. Die Gemeinde hat den festgelegten Auswirkungsbereich im 
Flächenwidmungsplan zu kennzeichnen. Innerhalb des so gekennzeichneten 
Auswirkungsbereichs dürfen keine Widmungen erfolgen sowie auf Grund 
landesgesetzlicher Vorschriften keine Bewilligungen, Genehmigungen udgl erteilt 
werden, wenn deren Verwirklichung zu einer erheblichen Vermehrung des Risikos 
oder der Folgen eines schweren Unfalls, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der 
betroffenen Personen, führen kann. In Bauplatzerklärungen für Grundflächen, die 
im Auswirkungsbereich liegen, ist darauf hinzuweisen, dass eine Bebauung keine 
derartige Folgewirkung nach sich ziehen darf. 



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(5) Eine nach baurechtlichen Vorschriften des Landes erforderliche 

Bewilligung für Seveso-Betriebe ist unbeschadet der Erfüllung der sonstigen bau- 
und raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen nur zulässig, wenn der im 
Flächenwidmungsplan festgelegte Auswirkungsbereich eingehalten wird. Der 
Nachweis obliegt dem Projektwerber im Bauverfahren und ist der Landesregierung 
bekannt zu geben. 

(5) Eine nach baurechtlichen Vorschriften des Landes erforderliche 
Bewilligung für Seveso-Betriebe ist unbeschadet der Erfüllung der sonstigen bau- 
und raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen nur zulässig, wenn der im 
Flächenwidmungsplan festgelegte Auswirkungsbereich eingehalten wird. Der 
Nachweis obliegt dem Projektwerber im Bauverfahren und ist der Landesregierung 
bekannt zu geben. 

(6) Für Verfahren zur Erteilung von Baubewilligungen für Seveso-Betriebe 
und betreffend die Errichtung von Neubauten im Auswirkungsbereich von Seveso-
Betrieben gelten folgende Bestimmungen: 

(6) Für Verfahren zur Erteilung von Baubewilligungen für Seveso-Betriebe 
und betreffend die Errichtung von Neubauten im Auswirkungsbereich von Seveso-
Betrieben gelten folgende Bestimmungen: 

 1. Die Vorhaben sind bei der jeweiligen Standortgemeinde zur allgemeinen 
Einsicht während der Amtsstunden durch sechs Wochen aufzulegen und 
nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten durch die 
Standortgemeinde im Internet zugänglich zu machen. 

 1. Die Vorhaben sind bei der jeweiligen Standortgemeinde zur allgemeinen 
Einsicht während der Amtsstunden durch sechs Wochen aufzulegen und 
nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten durch die 
Standortgemeinde im Internet zugänglich zu machen. 

 2. Die Auflage ist durch Anschlag an der Amtstafel und in der Salzburger 
Landes-Zeitung kundzumachen. 

 2. Die Auflage ist durch Anschlag an der Amtstafel und in der Salzburger 
Landes-Zeitung kundzumachen. 

 3. In den Kundmachungen nach Z 2 ist auf die Möglichkeit zur Äußerung 
durch Personen, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen, und auf 
die Rechtsfolgen des Unterlassens einer Äußerung hinzuweisen. 

 3. In den Kundmachungen nach Z 2 ist auf die Möglichkeit zur Äußerung 
durch Personen, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen, und auf 
die Rechtsfolgen des Unterlassens einer Äußerung hinzuweisen. 

 4. Jenen Personen, die sich zum Vorhaben innerhalb der Auflagefrist 
schriftlich geäußert haben, kommt Parteistellung im durchzuführenden 
Baubewilligungsverfahren zu. Sie können die Voraussetzungen des Abs 4 
und 5 als subjektiv-öffentliches Recht im Verfahren geltend machen. 

 4. Jenen Personen, die sich zum Vorhaben innerhalb der Auflagefrist 
schriftlich geäußert haben, kommt Parteistellung im durchzuführenden 
Baubewilligungsverfahren zu. Sie können die Voraussetzungen des Abs 4 
und 5 als subjektiv-öffentliches Recht im Verfahren geltend machen. 

4a. Abschnitt 4a. Abschnitt 
Abgaben Abgaben 

Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag 
§ 77b § 77b 

(1) Die Gemeinden erheben einen Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag als 
ausschließliche Gemeindeabgabe. Abgabenbehörde ist der Bürgermeister. 

(1) Die Gemeinden erheben einen Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag als 
ausschließliche Gemeindeabgabe. Abgabenbehörde ist der Bürgermeister. 

(2) Gegenstand der Abgabe sind unbefristete unverbaute Baulandgrundstücke, 
die ab dem 1. Jänner 2018 seit mehr als fünf Jahren als Bauland der 

(2) Gegenstand der Abgabe sind unbefristete unverbaute Baulandgrundstücke, 
die ab dem 1. Jänner 2018 seit mehr als fünf Jahren als Bauland der 
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Widmungskategorien gemäß § 30 Abs 1 Z 1 bis 5 und 9 ausgewiesen sind. In die 
Fünfjahresfrist sind nicht einzurechnen: 

Widmungskategorien gemäß § 30 Abs 1 Z 1 bis 5 und 9 ausgewiesen sind. In die 
Fünfjahresfrist sind nicht einzurechnen und entfällt die Abgabepflicht in: 

 1. Zeiten von Bausperren,  1. Zeiten von Bausperren, 
 2. Zeiten von Kennzeichnungen des Baulandgrundstücks als 

Aufschließungsgebiet, Aufschließungszone oder Vorbehaltsfläche, 
 2. Zeiten von Kennzeichnungen des Baulandgrundstücks als 

Aufschließungsgebiet, Aufschließungszone oder Vorbehaltsfläche, 
 3. Zeiten der Geltung einer Vereinbarung gemäß § 18 (oder einer 

Vorgängerbestimmung) für das betreffende Baulandgrundstück mit noch 
nicht abgelaufenen Leistungsfristen über dessen Bebauung oder 
Überlassung an Dritte, 

 3. Zeiten der Geltung einer Vereinbarung gemäß § 18 (oder einer 
Vorgängerbestimmung) für das betreffende Baulandgrundstück mit noch 
nicht abgelaufenen Leistungsfristen über dessen Bebauung oder 
Überlassung an Dritte, 

 4. Zeiten, in denen eine Bebauung wegen Fehlens eines Bebauungsplanes 
unmöglich war. 

 4. Zeiten, in denen eine Bebauung wegen Fehlens eines Bebauungsplanes 
unmöglich war. 

(3) Abgabeschuldner sind die Eigentümer der Baulandgrundstücke gemäß 
Abs 2, im Fall eines Baurechts jedoch die Baurechtsberechtigten. Von der Abgabe 
befreit sind Gemeinden im Fall von eigenen Baulandgrundstücken im 
Gemeindegebiet und die Baulandsicherungsgesellschaft mbH (§ 77) sowie 
Grundeigentümer, die schriftlich um eine entschädigungslose Rückwidmung ihrer 
Grundstücke in Grünland angesucht haben.   

(3) Abgabeschuldner sind die Eigentümer der Baulandgrundstücke gemäß 
Abs 2, im Fall eines Baurechts jedoch die Baurechtsberechtigten. Von der Abgabe 
befreit sind Gemeinden im Fall von eigenen Baulandgrundstücken im 
Gemeindegebiet und die Baulandsicherungsgesellschaft mbH (§ 77) sowie 
Grundeigentümer, die schriftlich um eine entschädigungslose Rückwidmung ihrer 
Grundstücke in Grünland angesucht haben.   

(4) Bemessungsgrundlagen sind (4) Bemessungsgrundlagen sind 
 1. das Flächenausmaß des Baulandgrundstücks und  1. das Flächenausmaß des Baulandgrundstücks und 
 2. die Anzahl der vollen Monate im Kalenderjahr, in denen mit einer der 

Widmung entsprechenden Bebauung noch nicht begonnen worden ist. 
 2. die Anzahl der vollen Monate im Kalenderjahr, in denen mit einer der 

Widmung entsprechenden Bebauung noch nicht begonnen worden ist. 
Vom Flächenausmaß gemäß der Z 1 ist in den ersten 15 Jahren der Widmung des 
Grundstücks als Bauland, und zwar ab 1. Jänner 2018, das Flächenausmaß für den 
Eigenbedarf der Grundeigentümer (§ 5 Z 2) abzuziehen. In die Fünfzehnjahresfrist 
sind die Zeiten gemäß Abs 2 Z 1 bis 4 nicht einzurechnen. 

Vom Flächenausmaß gemäß der Z 1 ist in den ersten 15 Jahren der Widmung des 
Grundstücks als Bauland, und zwar ab 1. Jänner 2018, das Flächenausmaß für den 
Eigenbedarf der Grundeigentümer (§ 5 Z 2) abzuziehen. In die Fünfzehnjahresfrist 
sind die Zeiten gemäß Abs 2 Z 1 bis 4 nicht einzurechnen. 

(5) Der Abgabensatz für ein volles Kalenderjahr beträgt: (5) Der Abgabensatz für ein volles Kalenderjahr beträgt: 
Flächenausmaß 

(Differenz nach Abs 4  
vorletzter Satz) 

Abgabenhöhe in € 

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 
 bis 500 m² - - - - 

501 
m² 

bis 1.000 
m² 

 1.400  1.260  1.120  860  

Flächenausmaß 
(Differenz nach Abs 4  

vorletzter Satz) 
Abgabenhöhe in € 

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 
 bis 500 m² - - - - 

501 
m² 

bis 1.000 
m² 

 1.400  1.260  1.120  860  
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1.001 

m² 
bis 1.700 

m²  
 2.800  2.520  2.240  1.7

20 
 

1.701 
m² 

bis 2.400 
m² 

 4.200  3.780  3.360  2.5
80 

 

2.401 
m² 

bis 3.100 
m² 

 5.600  5.040  4.480  3.4
40 

 

je weitere angefangene 
700 m²  

+ 1.400 + 1.260 + 1.120 + 860  
 

1.001 
m² 

bis 1.700 
m²  

 2.800  2.520  2.240  1.7
20 

 

1.701 
m² 

bis 2.400 
m² 

 4.200  3.780  3.360  2.5
80 

 

2.401 
m² 

bis 3.100 
m² 

 5.600  5.040  4.480  3.4
40 

 

je weitere angefangene 
700 m²  

+ 1.400 + 1.260 + 1.120 + 860  
 

Dabei gilt: Dabei gilt: 
 1. der Tarif 1 für Baulandgrundstücke in der Stadt Salzburg;  1. der Tarif 1 für Baulandgrundstücke in der Stadt Salzburg; 
 2. der Tarif 2 für Baulandgrundstücke in den Stadtgemeinden Bischofshofen, 

Hallein, Oberndorf, Neumarkt am Wallersee, Saalfelden am Steinernen 
Meer, Seekirchen am Wallersee, St. Johann im Pongau und Zell am See 
sowie in den an die Stadtgemeinde Salzburg unmittelbar angrenzenden 
Gemeinden;  

 2. der Tarif 2 für Baulandgrundstücke in den Stadtgemeinden Bischofshofen, 
Hallein, Oberndorf, Neumarkt am Wallersee, Saalfelden am Steinernen 
Meer, Seekirchen am Wallersee, St. Johann im Pongau und Zell am See 
sowie in den an die Stadtgemeinde Salzburg unmittelbar angrenzenden 
Gemeinden;  

 3. der Tarif 3 für Baulandgrundstücke in den sonstigen Gemeinden des 
Flachgaus und Tennengaus; 

 3. der Tarif 3 für Baulandgrundstücke in den sonstigen Gemeinden des 
Flachgaus und Tennengaus; 

 4. der Tarif 4 für Baulandgrundstücke in den sonstigen Gemeinden des 
Pinzgaus, Pongaus und Lungaus. 

 4. der Tarif 4 für Baulandgrundstücke in den sonstigen Gemeinden des 
Pinzgaus, Pongaus und Lungaus. 

(6) Der Abgabenanspruch entsteht mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres. 
Die Abgabeschuldner haben bei der Abgabenbehörde für jedes Kalenderjahr bis 
zum 15. Mai des Folgejahres eine Abgabenerklärung einzureichen. Über diese 
Verpflichtung sind die Gemeindebürger von der Abgabenbehörde vor Beginn des 
Jahres 2023 zu informieren. 

(6) Der Abgabenanspruch entsteht mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres. 
Die Abgabeschuldner haben bei der Abgabenbehörde für jedes Kalenderjahr bis 
zum 15. Mai des Folgejahres eine Abgabenerklärung einzureichen. Über diese 
Verpflichtung sind die Gemeindebürger von der Abgabenbehörde vor Beginn des 
Jahres 2023 zu informieren. 

(7) Der Abgabenertrag fließt der Gemeinde zu. Er ist für Zwecke der aktiven 
Bodenpolitik der Gemeinde sowie zur Erhaltung, Erweiterung und Verbesserung 
von Infrastruktureinrichtungen zu verwenden. 

(7) Der Abgabenertrag fließt der Gemeinde zu. Er ist für Zwecke der aktiven 
Bodenpolitik der Gemeinde sowie zur Erhaltung, Erweiterung und Verbesserung 
von Infrastruktureinrichtungen zu verwenden. 
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5. Abschnitt 5. Abschnitt 
Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Übergangsbestimmungen – Sonderbestimmungen Übergangsbestimmungen – Sonderbestimmungen 
§ 84 § 84 

(1) Für die Ausweisung von Gebieten für Handelsgroßbetriebe ist keine 
Standortverordnung (§ 14) erforderlich, wenn 

(1) Für die Ausweisung von Gebieten für Handelsgroßbetriebe ist keine 
Standortverordnung (§ 14) erforderlich, wenn 

 1. auf den Flächen  1. auf den Flächen 
 a) am 1. Juli 1999 Handelsgroßbetriebe oder  a) am 1. Juli 1999 Handelsgroßbetriebe oder 
 b) im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes (§ 81 Abs. 1) bereits 

Handelsbetriebe mit größeren Gesamtverkaufsflächen, als in der 
Anlage 1 festgelegt, 

 b) im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes (§ 81 Abs. 1) bereits 
Handelsbetriebe mit größeren Gesamtverkaufsflächen, als in der 
Anlage 1 festgelegt, 

bereits bestehen, bereits bestehen, 
 2. keine Vergrößerung der Verkaufsfläche erfolgt und  2. keine Vergrößerung der Verkaufsfläche erfolgt und 
 3. die Festlegung der Kategorie gemäß § 32 Abs. 3 entsprechend der 

derzeitigen Nutzung erfolgt. 
 3. die Festlegung der Kategorie gemäß § 32 Abs. 3 entsprechend der 

derzeitigen Nutzung erfolgt. 
(2) Auf die Änderung von im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 

bereits rechtmäßig bestehenden Abfallbehandlungsanlagen findet § 16 nur dann 
Anwendung, wenn 

(2) Auf die Änderung von im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
bereits rechtmäßig bestehenden Abfallbehandlungsanlagen findet § 16 nur dann 
Anwendung, wenn 

 1. diese in der Neuerrichtung einer Abfall(mit)verbrennungsanlage besteht 
oder 

 1. diese in der Neuerrichtung einer Abfall(mit)verbrennungsanlage besteht 
oder 

 2. das Betriebsgelände der Anlage um mehr als 1.000 m² erweitert werden 
soll, wobei längstens fünf Jahre zurückliegende Erweiterungen nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes einzuberechnen sind. 

 2. das Betriebsgelände der Anlage um mehr als 1.000 m² erweitert werden 
soll, wobei längstens fünf Jahre zurückliegende Erweiterungen nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes einzuberechnen sind. 

(3) Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits bestehende 
Handelsbetriebe findet § 17 Abs. 9 zweiter Satz ROG 1998 weiter Anwendung. 

(3) Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits bestehende 
Handelsbetriebe findet § 17 Abs. 9 zweiter Satz ROG 1998 weiter Anwendung. 

(4) Für am 1. Mai 2004 bereits bestehende Seveso-II-Betriebe, die der 
festgelegten Widmung nicht entsprechen, können Bewilligungen, Genehmigungen 
udgl auf Grund baurechtlicher Vorschriften des Landes unbeschadet der Erfüllung 
der sonstigen bau- und raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen erteilt werden, 
wenn ihr Gefährdungspotential nicht wesentlich erhöht wird oder Maßnahmen 
ergriffen werden, sodass das Risiko und die Gefahren eines schweren Unfalls nicht 

(4) Für am 1. Mai 2004 bereits bestehende Seveso-Betriebe, die der 
festgelegten Widmung nicht entsprechen, können Bewilligungen, Genehmigungen 
udgl auf Grund baurechtlicher Vorschriften des Landes unbeschadet der Erfüllung 
der sonstigen bau- und raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen erteilt werden, 
wenn ihr Gefährdungspotential nicht wesentlich erhöht wird oder Maßnahmen 
ergriffen werden, sodass das Risiko und die Gefahren eines schweren Unfalls nicht 
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vermehrt werden. Als bestehende Betriebe gelten dabei auch solche, die ohne 
Änderung der Art und des Umfangs des Betriebs (Kapazitätsausweitungen udgl) in 
den Anwendungsbereich der Seveso-Richtlinie (§ 80 Z 3) fallen. Der 
Betriebsinhaber hat alle zur Beurteilung des Gefahrenpotentials und des damit 
verbundenen Auswirkungsbereichs erforderlichen Unterlagen auf Verlangen der 
Landesregierung vorzulegen. Bei der Festlegung des Auswirkungsbereichs sind 
alle Maßnahmen zu berücksichtigen, die geeignet sind, das Risiko oder die 
Gefahren eines schweren Unfalls zu verringern, und mit ausreichender 
Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit verwirklicht werden. Die Kosten eines von 
der Behörde allenfalls einzuholenden Gutachtens sind vom Betriebsinhaber zu 
tragen. 

vermehrt werden. Als bestehende Betriebe gelten dabei auch solche, die ohne 
Änderung der Art und des Umfangs des Betriebs (Kapazitätsausweitungen udgl) in 
den Anwendungsbereich der Seveso-Richtlinie (§ 80 Z 3) fallen. Der 
Betriebsinhaber hat alle zur Beurteilung des Gefahrenpotentials und des damit 
verbundenen Auswirkungsbereichs erforderlichen Unterlagen auf Verlangen der 
Landesregierung vorzulegen. Bei der Festlegung des Auswirkungsbereichs sind 
alle Maßnahmen zu berücksichtigen, die geeignet sind, das Risiko oder die 
Gefahren eines schweren Unfalls zu verringern, und mit ausreichender 
Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit verwirklicht werden. Die Kosten eines von 
der Behörde allenfalls einzuholenden Gutachtens sind vom Betriebsinhaber zu 
tragen. 

(5) Für am 1. Mai 2004 bereits ausgewiesene Gebiete für 
Beherbergungsgroßbetriebe ist § 17 Abs 11 ROG 1998 in der vor dem Gesetz LGBl 
Nr 13/2004 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(5) Für am 1. Mai 2004 bereits ausgewiesene Gebiete für 
Beherbergungsgroßbetriebe ist § 17 Abs 11 ROG 1998 in der vor dem Gesetz LGBl 
Nr 13/2004 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(6) Der Fristenlauf für die Nichtigerklärung von Bewilligungen, 
Genehmigungen odgl gemäß § 24 Abs 5 ROG 1998, für die Geltendmachung von 
Entschädigungsansprüchen gemäß § 25 ROG 1998 oder für die Erstattung solcher 
Entschädigungen wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 

(6) Der Fristenlauf für die Nichtigerklärung von Bewilligungen, 
Genehmigungen odgl gemäß § 24 Abs 5 ROG 1998, für die Geltendmachung von 
Entschädigungsansprüchen gemäß § 25 ROG 1998 oder für die Erstattung solcher 
Entschädigungen wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 

§ 87 § 87 
(1) Die §§ 30 Abs 1 und 5, 32 Abs 1 und 2, 36 Abs 3, 39a, 40 Abs 2, 45 Abs 3, 

56 Abs 7, 60 Abs 5, 62 Abs 5, 65 Abs 8, 67 Abs 2 und 4, 74 Abs 2, 75 Abs 1 Z 6, 
77a Abs 1 und 5, 82 Abs 2, 84 Abs 4 und 86 Abs 4 und 15 in der Fassung des 
Gesetzes LGBl Nr 62/2021 treten mit 1. August 2021 in Kraft. Auf zu diesem 
Zeitpunkt anhängige Bauverfahren ist § 32 Abs 2 in der bisher geltenden Fassung 
weiter anzuwenden. 

(1) Die §§ 30 Abs 1 und 5, 32 Abs 1 und 2, 36 Abs 3, 39a, 40 Abs 2, 45 Abs 3, 
56 Abs 7, 60 Abs 5, 62 Abs 5, 65 Abs 8, 67 Abs 2 und 4, 74 Abs 2, 75 Abs 1 Z 6, 
77a Abs 1 und 5, 82 Abs 2, 84 Abs 4 und 86 Abs 4 und 15 in der Fassung des 
Gesetzes LGBl Nr 62/2021 treten mit 1. August 2021 in Kraft. Auf zu diesem 
Zeitpunkt anhängige Bauverfahren ist § 32 Abs 2 in der bisher geltenden Fassung 
weiter anzuwenden. 

(2) Das Inhaltsverzeichnis und die §§ 5, 31 Abs 4 und 4a, 36 Abs 1, 3, 7, 8 
und 9, 39b, 46 Abs 3, 65 Abs 5, 67 Abs 2, 74 Abs 1 und 2, 77b Abs 2 und 6 sowie 
82 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 103/2022 treten mit Beginn des auf 
die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Auf Apartments, an denen vor 
diesem Zeitpunkt Wohnungseigentum (Baurechtswohnungseigentum) begründet 
worden ist, ist § 5 Z 1 in der bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden. Auf 
vor zu diesem Zeitpunkt eingeleitete Verfahren zur Aufstellung oder Änderung von 
Flächenwidmungsplänen ist § 65 Abs 5 in der bisher geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. 

(2) Das Inhaltsverzeichnis und die §§ 5, 31 Abs 4 und 4a, 36 Abs 1, 3, 7, 8 
und 9, 39b, 46 Abs 3, 65 Abs 5, 67 Abs 2, 74 Abs 1 und 2, 77b Abs 2 und 6 sowie 
82 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 103/2022 treten mit Beginn des auf 
die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Auf Apartments, an denen vor 
diesem Zeitpunkt Wohnungseigentum (Baurechtswohnungseigentum) begründet 
worden ist oder eine grundbücherliche Anmerkung gemäß § 40 Abs 2 iVm Abs 3 
WEG 2002 bereits vorlag, ist § 5 Z 1 in der bis dahin geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. Auf vor zu diesem Zeitpunkt eingeleitete Verfahren zur Aufstellung 
oder Änderung von Flächenwidmungsplänen ist § 65 Abs 5 in der bisher geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. 



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 88 § 88 

§ 31 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 95/2022 tritt mit 1. März 2023 in 
Kraft. 

§ 31 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 95/2022 tritt mit 1. März 2023 in 
Kraft. 

 (3) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr ...../....... treten in Kraft: 
 1. die §§ 5, 16 Abs 2, 84 Abs 4 und 87 Abs 2 mit Beginn des auf die Kundmachung 

folgenden Tages;  
 2. § 77b Abs 2 mit 1. Jänner 2023. 

 
 


